
VERORDNUNG (EG) NR. 1905/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

am 18. Dezember 2006

zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄ-
ISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 179 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um die Wirksamkeit der Außenhilfe der Gemeinschaft zu
steigern, wird ein neuer Rahmen für die Planung und
Abwicklung der Hilfemaßnahmen vorgeschlagen. Durch
die Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates (2) wird
ein Instrument für Heranführungshilfe geschaffen, mit
dem die Gemeinschaft Bewerberländer und potenzielle
Bewerberländer unterstützt. Durch die Verordnung (EG)
Nr. 1638/2006 (3) werden allgemeine Bestimmungen zur
Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Part-
nerschaftsinstruments (ENPI) festgelegt. Durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1934/2006 des Rates (4) wird ein Finanzie-
rungsinstrument für die Zusammenarbeit mit industriali-
sierten Ländern und Gebieten sowie anderen Ländern
und Gebieten mit hohem Einkommen geschaffen. Durch
die Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 (5) wird ein Instru-
ment für Stabilität geschaffen. Durch die Verordnung (EG)
Nr. 000/2007 (*) wird ein Instrument für die Zusammen-
arbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit geschaffen.
Durch die Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 (6) wird ein
Finanzierungsinstrument für die weltweite Förderung der
Demokratie und der Menschenrechte geschaffen. Die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates (7) betrifft die
humanitäre Hilfe. Durch die vorliegende Verordnung wird
ein Finanzierungsinstrument für die Entwicklungs-
zusammenarbeit geschaffen, mit dem die Politik der Ent-
wicklungszusammenarbeit der Gemeinschaft direkt unter-
stützt wird.

(2) Die Gemeinschaft verfolgt eine Politik der Entwicklungs-
zusammenarbeit, die auf die Verwirklichung der Ziele
Armutsbekämpfung, nachhaltige wirtschaftliche und
soziale Entwicklung und die harmonische, schrittweise
Eingliederung der Entwicklungsländer in die Weltwirt-
schaft ausgerichtet ist.

(3) Die Gemeinschaft verfolgt eine Kooperationspolitik, mit
der die Zusammenarbeit, Partnerschaften und gemein-
same Unternehmungen von Wirtschaftsakteuren in der
Gemeinschaft und in den Partnerländern und -regionen
sowie der Dialog zwischen den politischen, wirtschaftli-
chen und sozialen Partnern in den einschlägigen Sektoren
gefördert werden.

(4) Die gemeinschaftliche Politik der Entwicklungs-
zusammenarbeit und das Handeln der Gemeinschaft auf
internationaler Ebene orientieren sich an den von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 8. Sep-
tember 2000 verabschiedeten Millenniums-Entwicklungs-
zielen — wie die Beseitigung extremer Armut und des
Hungers — sowie an den wichtigsten entwicklungs-
politischen Zielen und Grundsätzen, die die Gemeinschaft
und ihre Mitgliedstaaten im Rahmen der Vereinten Natio-
nen (VN) und anderer internationaler Organisationen im
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gebilligt haben.

(5) Im Hinblick auf die Politikkohärenz im Interesse der Ent-
wicklung ist es wichtig, dass die Entwicklungsländer bei
der Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele durch
nichtentwicklungspolitische Maßnahmen der Gemein-
schaft entsprechend Artikel 178 des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft unterstützt werden.

(6) Politische Rahmenbedingungen, die Frieden und Stabilität,
die Achtung der Menschenrechte, die Grundfreiheiten, die
demokratischen Grundsätze, Rechtsstaatlichkeit, eine ver-
antwortungsvolle Staatsführung und die Gleichstellung
der Geschlechter garantieren, sind unerlässlich für eine
langfristige Entwicklung.

(7) Eine solide und nachhaltige Wirtschaftspolitik ist eine
Vorbedingung für jede Entwicklung.

(8) Die Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) ver-
pflichteten sich auf der 4. WTO-Ministerkonferenz in
Doha zur durchgängigen Berücksichtigung des Handels in
ihren Entwicklungsstrategien und zur Gewährung han-
delsbezogener technischer Hilfe und Unterstützung beim
Aufbau von Kapazitäten sowie zu den Maßnahmen, die
notwendig sind, um den Technologietransfer durch und
für den Handel zu erleichtern, das Verhältnis zwischen
ausländischen Direktinvestitionen und Handel zu verbes-
sern und Handel und Umwelt besser aufeinander abzu-
stimmen sowie die Entwicklungsländer dabei zu unter-
stützen, an künftigen Handelsverhandlungen teilzuneh-
men und deren Ergebnissen umzusetzen.
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(9) Die Gemeinsame Erklärung des Rates und der im Rat ver-
einigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten,
des Europäischen Parlaments und der Kommission zur
Entwicklungspolitik der Europäischen Union: „Der Euro-
päische Konsens“ (1) vom 20. Dezember 2005 und alle
ihre späteren Änderungen bilden den allgemeinen Rah-
men für das entwicklungspolitische Handeln der Gemein-
schaft. Sie sollte die Planung und Durchführung der Stra-
tegien für Entwicklungshilfe und -zusammenarbeit len-
ken.

(10) Die Entwicklungszusammenarbeit sollte mit Hilfe von
geografischen und thematischen Programmen umgesetzt
werden. Mit den geografischen Programmen sollte die
Entwicklung der Länder und Regionen in Lateinamerika,
Asien, Mittelasien, dem Nahen und Mittleren Osten und
in Südafrika unterstützt und die Zusammenarbeit mit die-
sen Ländern und Regionen gestärkt werden.

(11) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten haben mit
einigen dieser Partnerländer und -regionen Partnerschafts-
und Kooperationsabkommen geschlossen, um einen
wichtigen Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Part-
nerländer und zum Wohlergehen der dort lebenden Men-
schen zu leisten. Die wesentlichen Elemente, auf denen
die Partnerschafts- und Kooperationsabkommen beruhen,
sind die gemeinsamen, universellen Werte der Achtung
und Förderung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten,
der demokratischen Grundsätze und der Rechtsstaatlich-
keit. In diesem Zusammenhang sollte auch dem Recht
auf eine menschenwürdige Arbeit und den Rechten der
Menschen mit Behinderungen Beachtung geschenkt wer-
den. Die Pflege und die Vertiefung der bilateralen Bezie-
hungen zwischen der Gemeinschaft und den Partnerlän-
dern sowie die Konsolidierung multilateraler Institutionen
tragen beträchtlich zu einer ausgewogenen Entwicklung
der Weltwirtschaft bei und sind außerdem wichtige Fakto-
ren für die Stärkung der Rolle und der Stellung der
Gemeinschaft und der Partnerländer und -regionen in der
Welt.

(12) Wenngleich die thematischen Programme in erster Linie
auf die Unterstützung der Entwicklungsländer abzielen
sollten, sollte die Teilnahme an diesen Programmen auch
für zwei Empfängerländer und die Überseeischen Länder
und Gebiete, die nicht die erforderlichen Eigenschaften
aufweisen, um vom Ausschuss für Entwicklungshilfe der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD/DAC) als Empfänger öffentlicher Ent-
wicklungshilfe eingestuft zu werden, und die unter Arti-
kel 2 Absatz 4 Unterabsatz 2 erster Gedankenstrich fal-
len, unter den in dieser Verordnung dargelegten Voraus-
setzungen möglich sein. Die Gemeinschaft sollte themati-
sche Programme in Ländern, Gebieten und Regionen
finanzieren, die im Rahmen eines geografischen Pro-
gramms nach dieser Verordnung oder im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 förderfähig sind oder
die für eine geografische Zusammenarbeit im Rahmen
des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in Betracht
kommen. In dem Beschluss 2001/822/EG des Rates vom
27. November 2001 über die Assoziation der überseei-
schen Länder und Gebiete mit der Europäischen Gemein-
schaft („Übersee-Assoziationsbeschluss“) (2), der bis zum
31. Dezember 2011 anwendbar ist, sind die Vorausset-
zungen festgelegt, unter denen die Überseeischen Länder
und Gebiete an thematischen Maßnahmen im Rahmen

der Entwicklungshilfe, die aus dem Gesamthaushaltsplan
der Europäischen Union finanziert werden, teilnehmen
können; diese Voraussetzungen werden durch die vorlie-
gende Verordnung nicht geändert.

(13) Die thematischen Programme sollten einen eindeutigen
zusätzlichen Nutzen bieten und die geografischen Pro-
gramme, die den Hauptrahmen für die Zusammenarbeit
der Gemeinschaft mit Drittländern darstellen, ergänzen.
Die Entwicklungszusammenarbeit durch thematische Pro-
gramme sollte den geografischen Programmen, die in der
vorliegenden Verordnung und in der Verordnung (EG)
Nr. 1638/2006 dargelegt sind, sowie der Zusammenar-
beit im Rahmen des EEF nachgeordnet sein. Die themati-
schen Programme können einem bestimmten Gegenstand
oder Bereich gewidmet sein, der für eine Reihe nicht nach
geografischen Gesichtspunkten ausgewählter Partnerlän-
der relevant ist, oder Kooperationsmaßnahmen umfassen,
die sich an mehrere Partnerregionen bzw. Gruppen von
Partnerländern richten, oder internationale Maßnahmen
ohne spezifischen geografischen Schwerpunkt betreffen.
Sie spielen auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht,
die Gemeinschaftspolitik nach außen zu tragen und für
Kohärenz innerhalb der einzelnen Sektoren sowie für ein
hohes Öffentlichkeitsprofil zu sorgen.

(14) Mit den thematischen Programmen sollten Maßnahmen
in den Bereichen menschliche und soziale Entwicklung,
Umwelt und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Res-
sourcen unterstützt werden, worunter auch die Themen-
bereiche Energie, nichtstaatliche Akteure und lokale
Behörden, Ernährungssicherheit sowie Migration und
Asyl fallen. Der Inhalt der thematischen Programme
wurde auf der Grundlage der entsprechenden Mitteilun-
gen der Kommission an das Europäische Parlament und
den Rat erstellt.

(15) Das thematische Programm für Umweltschutz und nach-
haltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen ein-
schließlich der Energie sollte unter anderem die interna-
tionale Verwaltungspraxis im Umweltbereich und die
umwelt- und energiepolitischen Strategien der Gemein-
schaft im Außenbereich fördern.

(16) Das thematische Programm zu Migration und Asyl sollte
zur Verwirklichung des in den Schlussfolgerungen des
Europäischen Rates auf seiner Tagung vom 15. und
16. Dezember 2005 in Brüssel genannten Ziels beitragen,
nämlich die finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft
in Bereichen, die die Migration betreffen oder damit in
Zusammenhang stehen, mit Blick auf ihre Beziehungen
zu Drittländern zu verstärken.

(17) Der Ansatz der Gemeinschaft für die Ernährungssicher-
heit hat sich so entwickelt, dass breit gefächerte Ernäh-
rungssicherheitsstrategien auf nationaler, regionaler und
globaler Ebene unterstützt werden, Nahrungsmittelhilfe
auf humanitäre Notlagen und Nahrungsmittelkrisen
beschränkt bleibt und Störungen der lokalen Erzeugung
und Märkte vermieden werden; bei diesem Ansatz ist die
besondere Lage strukturell schwacher Länder, deren
Ernährungssicherheit in hohem Maße von Unterstützung
abhängt, zu berücksichtigen, damit es nicht zu einem
starken Rückgang der gemeinschaftlichen Hilfe für diese
Länder kommt.
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(18) Gemäß den Schlussfolgerungen des Rates vom 24. Mai
2005 sollten Maßnahmen unterstützt werden, mit denen
die reproduktive und sexuelle Gesundheit in den Entwick-
lungsländern verbessert und die Achtung der damit ver-
bundenen Rechte gewährleistet werden soll; es sollten
Finanzmittel und geeignetes Fachwissen bereitgestellt wer-
den, um einen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf die
reproduktive und sexuelle Gesundheit und die damit ver-
bundenen, im Aktionsprogramm der Internationalen
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung (ICPD)
festgeschriebenen Rechte, einschließlich des Rechts auf
eine risikofreie Mutterschaft und auf allgemeinen Zugang
zu einem umfassenden Spektrum sicherer und zuverlässi-
ger Fürsorge und Dienstleistungen im Bereich der repro-
duktiven und sexuellen Gesundheit, sowie die Anerken-
nung der reproduktiven und sexuellen Gesundheit und
der damit verbundenen, oben genannten Rechte zu för-
dern. Die auf der ICPD angenommenen Beschlüsse sind
bei der Durchführung von Kooperationsmaßnahmen
gegebenenfalls streng einzuhalten.

(19) Im Anschluss an die Verordnung (EG) Nr. 266/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar
2006 zur Einführung von Begleitmaßnahmen für Staaten
des AKP-Zuckerprotokolls, die von der Reform der EU-
Zuckermarktordnung betroffen sind (1), sollten außerdem
die Staaten des AKP-Zuckerprotokolls, die von der
Reform der Gemeinsamen Marktorganisation für Zucker
betroffen sind, Hilfen erhalten, mit denen ihr Anpas-
sungsprozess unterstützt wird.

(20) Bei der Durchführung der Entwicklungspolitik der
Gemeinschaft ist eine wirksamere Hilfeleistung ebenso
entscheidend wie eine größere Komplementarität und
eine bessere Harmonisierung, Angleichung und Koordi-
nierung der Verfahren — sowohl auf Ebene der Gemein-
schaft und ihrer Mitgliedstaaten als auch bei den Bezie-
hungen zu den anderen Gebern und sonstigen Akteuren
der Entwicklungszusammenarbeit –, um die Kohärenz
und Relevanz der Hilfe zu gewährleisten und zugleich die
von den Partnerländern zu tragenden Kosten zu verrin-
gern, wie in der Pariser Erklärung zur Wirksamkeit der
Entwicklungshilfe vereinbart wurde, die das Hochrangige
Forum zur Wirksamkeit der Entwicklungshilfe am 2. März
2005 angenommen hat.

(21) Damit die Ziele dieser Verordnung erreicht werden kön-
nen, bedarf es eines differenzierten, auf die jeweiligen Ent-
wicklungszusammenhänge und -bedürfnisse abgestimm-
ten Ansatzes, wonach die Partnerländer oder -regionen
durch spezifische, maßgeschneiderte Programme ausge-
hend von ihren eigenen Bedürfnissen, Strategien, Prioritä-
ten und Mitteln unterstützt werden.

(22) Die Eigenverantwortung der Partnerländer für die Ent-
wicklungsstrategien ist der Schlüssel zum Erfolg der ent-
wicklungspolitischen Maßnahmen, weshalb eine mög-
lichst breite Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen
einschließlich behinderter Menschen und anderer schutz-

bedürftiger Gruppen gefördert werden sollte. Die von den
Gebern ausgearbeiteten Kooperationsstrategien und Ver-
fahren zur Durchführung der Maßnahmen sollten im In-
teresse von Wirksamkeit und Transparenz und zur Förde-
rung der Eigenverantwortung wenn möglich an die
Kooperationsstrategien und Verfahren der Partnerländer
angepasst werden.

(23) In Anbetracht des Umstands, dass der Übergang von
humanitärer Hilfe zu langfristiger Entwicklungshilfe wirk-
sam überbrückt werden muss, sollten im Rahmen der
vorliegenden Verordnung grundsätzlich keine Maßnah-
men gefördert werden, die nach der Verordnung (EG)
Nr. 1717/2006 finanziell förderfähig sind, es sei denn, es
gilt die Kontinuität der Zusammenarbeit beim Übergang
von einer Krisensituation zu stabilen Bedingungen für die
Entwicklung sicherzustellen.

(24) Die Aufhebung der Lieferbindungen gemäß den bewähr-
ten Verfahren des OECD/DAC ist ein Schlüsselfaktor für
die Erhöhung des Mehrwerts der Hilfe und den Aufbau
lokaler Kapazitäten. Die Regeln für die Teilnahme an den
Verfahren zur Vergabe von Aufträgen und Zuschüssen
sowie die Ursprungsregeln für Lieferungen sollten ent-
sprechend den jüngsten Entwicklungen bei der Aufhe-
bung der Lieferbindungen festgelegt werden.

(25) Die Hilfe sollte nach Maßgabe der für die Außenhilfe gel-
tenden Regeln der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/
2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushalts-
ordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften (2) verwaltet werden, wobei geeignete
Bestimmungen zum Schutz der finanziellen Interessen
der Gemeinschaft vorzusehen sind. Es sollten kontinuier-
liche Bemühungen unternommen werden, um die Durch-
führung der Entwicklungszusammenarbeit zu verbessern
und so ein stabiles Gleichgewicht zwischen den zugewie-
senen Finanzmitteln und der Aufnahmefähigkeit herzu-
stellen und noch abzuwickelnde Mittelbindungen abzu-
bauen.

(26) Mit der vorliegenden Verordnung wird die Finanzausstat-
tung für den Zeitraum 2007-2013 festgelegt, die für die
Haushaltsbehörde den vorrangigen Bezugsrahmen im
Sinne von Nummer 37 der Interinstitutionellen Vereinba-
rung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Par-
lament, dem Rat und der Kommission über die Haus-
haltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (3)
bildet.

(27) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (4) erlassen werden. Planungs-
dokumente und einige bestimmte Durchführungsmaß-
nahmen sollten nach dem Verwaltungsausschussverfahren
erlassen werden.
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(28) Da die Ziele der vorliegenden Verordnung, nämlich die
beabsichtigte Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern
und in Entwicklung befindlichen Gebieten und Regionen,
die nicht Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind und für
eine Förderung im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 1085/2006 oder der Verordnung (EG)
Nr. 1638/2006 nicht in Betracht kommen, auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
können und daher wegen des Umfangs der Maßnahme
besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen sind,
kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5
des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genann-
ten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verord-
nung nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforder-
liche Maß hinaus.

(29) Die vorliegende Verordnung macht es erforderlich, die
bestehenden einschlägigen Verordnungen angesichts der
Umstrukturierung der Instrumente des außenpolitischen
Handelns, insbesondere im Bereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit, aufzuheben —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Allgemeiner Gegenstand und Anwendungsbereich

1. Die Gemeinschaft finanziert Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern und in
Entwicklung befindlichen Gebieten und Regionen, die in der
Liste der Hilfeempfänger des Ausschusses für Entwicklungshilfe
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD/DAC) aufgeführt und in Anhang I dieser Ver-
ordnung genannt sind (nachstehend „Partnerländer und
-regionen“ genannt). Die Kommission ändert Anhang I entspre-
chend den Überarbeitungen, die der OECD-Ausschuss für Ent-
wicklungshilfe regelmäßig an seiner Liste der Hilfeempfänger
vornimmt, und unterrichtet das Europäische Parlament und den
Rat darüber.

2. Die Gemeinschaft finanziert thematische Programme in
Ländern, Gebieten und Regionen, die im Rahmen eines geografi-
schen Programms nach den Artikeln 5 bis 10 dieser Verordnung
oder im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 förderfä-
hig sind oder die für eine geografische Zusammenarbeit im Rah-
men des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in Betracht
kommen.

3. Im Sinne der vorliegenden Verordnung wird eine Region
als eine geografische Einheit definiert, die mehr als ein Entwick-
lungsland umfasst.

TITEL I

ZIELE UND ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Artikel 2

Ziele

1. Das wichtigste und übergeordnete Ziel der Zusammenar-
beit nach dieser Verordnung ist die Beseitigung der Armut in
den Partnerländern und -regionen im Kontext einer nachhaltigen

Entwicklung, was auch das Streben nach Verwirklichung der
Millenniums-Entwicklungsziele umfasst, sowie die Förderung der
Demokratie, einer verantwortungsvollen Staatsführung und der
Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit. Im
Einklang mit diesem Ziel dient die Zusammenarbeit mit den
Partnerländern und -regionen folgenden weiteren Zielen:

— Konsolidierung und Unterstützung der Demokratie, der
Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
der verantwortungsvollen Staatsführung, der Gleichstellung
der Geschlechter und der darauf gerichteten Instrumente des
Völkerrechts;

— Förderung einer nachhaltigen Entwicklung — einschließlich
der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Aspekte — der Partnerländer und -regionen und insbeson-
dere der am meisten benachteiligten Länder unter ihnen;

— Förderung ihrer harmonischen, schrittweisen Eingliederung
in die Weltwirtschaft;

— Beitrag zur Entwicklung internationaler Maßnahmen zur
Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Umwelt und
zur nachhaltigen Bewirtschaftung der weltweiten natürlichen
Ressourcen, um eine nachhaltige Entwicklung sicherzustel-
len, wozu auch Maßnahmen gegen Klimaänderungen und
gegen den Verlust biologischer Vielfalt gehören; und

— Stärkung der Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und
den Partnerländern und -regionen.

2. Die Kooperationsmaßnahmen, die die Gemeinschaft
gemäß dieser Verordnung durchführt, müssen den Verpflichtun-
gen und Zielen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit
entsprechen, die von der Gemeinschaft im Rahmen der Verein-
ten Nationen (VN) und anderer für das Gebiet der Entwicklungs-
zusammenarbeit zuständiger internationaler Organisationen
gebilligt wurden.

3. Den Rechtsrahmen für die Zusammenarbeit mit den Part-
nerländern und -regionen bildet die Entwicklungspolitik der
Gemeinschaft nach Titel XX des Vertrags. Die Gemeinsame
Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der
Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments
und der Kommission zur Entwicklungspolitik der Europäischen
Union: „Der Europäische Konsens“ vom 20. Dezember 2005
und alle ihre späteren Änderungen geben den allgemeinen Rah-
men, die Leitlinien und den Schwerpunkt für die Durchführung
der Politik der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwicklungs-
zusammenarbeit mit den Partnerländern und -regionen gemäß
dieser Verordnung vor.

4. Die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Maßnahmen sind so
zu gestalten, dass sie den Kriterien genügen, die der OECD/DAC
für die öffentliche Entwicklungshilfe aufgestellt hat.

Die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Programme sind so zu
gestalten, dass sie den Kriterien genügen, die der OECD/DAC für
die öffentliche Entwicklungshilfe aufgestellt hat, es sei denn,

— die Eigenschaften des Begünstigten lassen dies nicht zu oder

— das Programm dient zur Durchführung einer globalen Initia-
tive, einer politischen Priorität der Gemeinschaft oder einer
internationalen Verpflichtung der Gemeinschaft gemäß Arti-
kel 11 Absatz 2, und die Maßnahme weist nicht die erfor-
derlichen Merkmale auf, um diese Kriterien zu erfüllen.
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Mindestens 90 % der im Rahmen der thematischen Programme
vorgesehenen Ausgaben sind so zu gestalten, dass sie den Krite-
rien genügen, die der OECD/DAC für die öffentliche Entwick-
lungshilfe aufgestellt hat; dies gilt unbeschadet des Unterabsatzes
2 erster Gedankenstrich.

5. Die nach dieser Verordnung gewährte Gemeinschaftshilfe
darf nicht zur Beschaffung von Waffen oder Munition oder für
Tätigkeiten mit militärischen oder verteidigungspolitischen
Bezügen verwendet werden.

6. Maßnahmen, die unter die Verordnung (EG)
Nr. 1717/2006, insbesondere deren Artikel 4, fallen und danach
finanziell gefördert werden können, werden grundsätzlich nicht
im Rahmen der vorliegenden Verordnung finanziert, es sei denn,
es gilt, die Kontinuität der Zusammenarbeit beim Übergang von
einer Krisensituation zu stabilen Bedingungen für die Entwick-
lung sicherzustellen.

Unbeschadet der Notwendigkeit, die Kontinuität der Zusammen-
arbeit beim Übergang von einer Krisensituation zu stabilen
Bedingungen für die Entwicklung sicherzustellen, werden Maß-
nahmen, die unter die Verordnung (EG) Nr. 1257/96 fallen und
in deren Rahmen förderfähig sind, nicht im Rahmen der vorlie-
genden Verordnung finanziert.

Artikel 3

Allgemeine Grundsätze

1. Die Gemeinschaft gründet sich auf die Werte Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit sowie Achtung der Menschenrechte und der
Grundfreiheiten und ist bestrebt, durch Dialog und Zusammen-
arbeit ein Bekenntnis zu diesen Werten in den Partnerländern
und -regionen zu entwickeln und zu festigen.

2. Bei der Umsetzung dieser Verordnung wird ein auf die
jeweiligen Entwicklungszusammenhänge und -bedürfnisse abge-
stimmter, differenzierter Ansatz verfolgt, so dass den Partnerlän-
dern oder -regionen eine spezifische, maßgeschneiderte Zusam-
menarbeit ausgehend von ihren eigenen Bedürfnissen, Strategien,
Prioritäten und Mitteln angeboten wird.

Zur Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele wird den
am wenigsten entwickelten Ländern und Ländern mit niedrigem
Einkommen bei der Zuweisung der Mittel insgesamt Vorrang
eingeräumt. Der Unterstützung einer Entwicklung im Dienste
der Armen in Ländern mit mittlerem Einkommen, insbesondere
in den Ländern am unteren Ende dieser Einkommensskala, von
denen viele mit ähnlichen Problemen wie Länder mit niedrigem
Einkommen konfrontiert sind, ist gebührende Aufmerksamkeit
zu schenken.

3. Die folgenden Querschnittsthemen sind durchgängig in
alle Programme einzubeziehen: Förderung der Menschenrechte,
der Gleichstellung der Geschlechter, der Demokratie, der verant-
wortungsvollen Staatsführung, der Rechte von Kindern und indi-
genen Völkern, der ökologischen Nachhaltigkeit und der
Bekämpfung von HIV/AIDS. Ferner wird ein besonderes Augen-

merk auf die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, die Verbesserung
des Zugangs zur Justiz und die Unterstützung der Zivilgesell-
schaft wie auch auf die Förderung des Dialogs, der Partizipation
und der Aussöhnung sowie des Aufbaus von Institutionen
gelegt.

4. Die Gemeinschaft trägt den Zielen von Titel XX des Ver-
trags und insbesondere von Artikel 2 dieser Verordnung bei
allen politischen Maßnahmen Rechnung, die voraussichtlich
Auswirkungen auf die Partnerländer und -regionen haben wer-
den. Die Gemeinschaft bemüht sich bei den im Rahmen dieser
Verordnung finanzierten Maßnahmen auch um Kohärenz mit
anderen Gebieten ihres außenpolitischen Handelns. Das wird bei
der Festlegung der Politik, bei der strategischen Planung, der Pro-
grammierung der Maßnahmen und ihrer Umsetzung gewährleis-
tet.

5. Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sorgen für eine
bessere Koordinierung und eine größere Komplementarität ihrer
Strategien im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, indem
sie auf die Prioritäten der Partnerländer und -regionen auf Län-
derebene und regionaler Ebene eingehen. Die Politik der
Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit
ergänzt die entsprechende Politik der einzelnen Mitgliedstaaten.

6. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen für einen
regelmäßigen und häufigen Informationsaustausch, auch mit
anderen Gebern, und für eine bessere Koordinierung der Geber
und größere Komplementarität ihrer Maßnahmen, indem sie
darauf hinarbeiten, dass auf der Grundlage der Strategien der
Partnerländer zur Verringerung der Armut oder analoger Strate-
gien und eigener Haushaltsverfahren der Partnerländer eine
gemeinsame mehrjährige Programmplanung betrieben wird,
indem gemeinsame Durchführungsmechanismen geschaffen
werden, wozu auch die Durchführung gemeinsamer Analysen
gehört, und indem gemeinsame Gebermissionen durchgeführt
und Kofinanzierungsvereinbarungen getroffen werden.

7. Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern im Rah-
men ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche einen multilateralen
Ansatz zur Bewältigung der globalen Herausforderungen und
unterstützen die Zusammenarbeit mit multilateralen und regio-
nalen Organisationen und Einrichtungen, wie den internationa-
len Finanzinstitutionen und den Einrichtungen, Fonds und Pro-
grammen der VN, sowie mit anderen bilateralen Gebern.

8. Die Gemeinschaft fördert eine wirksame Zusammenarbeit
mit den Partnerländern und -regionen auf der Grundlage inter-
national bewährter Verfahren. Sie fördert

a) einen Entwicklungsprozess, der vom Partnerland selbst
gesteuert wird und für den dieses die Verantwortung über-
nimmt. Die Gemeinschaft stimmt ihre Unterstützung in
zunehmendem Maße auf die nationalen Entwicklungs-
strategien, die Reformpolitik und die Verfahren des Partners
ab. Sie trägt zu verstärkter gegenseitiger Rechenschaftsable-
gung der Partnerregierungen und der Geber bei und fördert
das Fachwissen und die Beschäftigung vor Ort;
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b) integrative und partizipatorische Entwicklungsansätze und
eine breite Einbeziehung aller gesellschaftlichen Kreise in den
Entwicklungsprozess und den nationalen Dialog, einschließ-
lich des politischen Dialogs;

c) wirksame Modalitäten und Instrumente der Zusammenarbeit
gemäß Artikel 25 im Einklang mit den bewährten Verfahren
des OECD/DAC, die auf die besonderen Umstände jedes Part-
nerlandes oder jeder Partnerregion abgestimmt sind; der
Schwerpunkt liegt dabei auf programmgestützten Ansätzen,
auf der zuverlässigen Bereitstellung der Hilfsgelder, auf der
Entwicklung und Nutzung von Ländersystemen sowie auf
ergebnisorientierten Entwicklungsansätzen, gegebenenfalls
einschließlich der Ziele und Indikatoren der Millenniums-Ent-
wicklungsziele;

d) eine erhöhte Wirksamkeit der politischen Strategien und der
Planungen, indem die Anstrengungen der Geber koordiniert
und harmonisiert werden, um so Überschneidungen und
Doppelarbeit zu vermeiden, die Komplementarität zu erhö-
hen und Initiativen aller Geber zu unterstützen. Die Koordi-
nierung erfolgt in den Partnerländern und -regionen; dabei
werden vereinbarte Leitlinien und Grundsätze bewährter Ver-
fahren angewendet, was die Koordinierung und Wirksamkeit
der Hilfe anbelangt;

e) ein Profil der Millenniums-Entwicklungsziele in Länderstrate-
giepapieren und in ihrer mehrjährigen Programmplanung.

9. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament
und führt mit diesem einen regelmäßigen Meinungsaustausch.

10. Die Kommission sorgt für einen regelmäßigen Informa-
tionsaustausch mit der Zivilgesellschaft.

TITEL II

GEOGRAFISCHE UND THEMATISCHE PROGRAMME

Artikel 4

Durchführung der Gemeinschaftshilfe

Entsprechend dem allgemeinen Gegenstand und Anwendungsbe-
reich, den Zielen und den allgemeinen Grundsätzen dieser Ver-
ordnung wird die Gemeinschaftshilfe durch geografische und
thematische Programme nach den Artikeln 5 bis 16 und durch
das Programm nach Artikel 17 umgesetzt.

Artikel 5

Geografische Programme

1. Ein geografisches Programm umfasst in geeigneten Tätig-
keitsbereichen die Zusammenarbeit mit Partnerländern und
-regionen, die nach geografischen Gesichtspunkten ausgewählt
werden.

2. Im Einklang mit dem allgemeinen Gegenstand und dem
Anwendungsbereich sowie den Zielen und allgemeinen Grund-

sätzen dieser Verordnung erstreckt sich die Gemeinschaftshilfe
für die Länder Lateinamerikas, Asiens, Mittelasiens, des Nahen
und Mittleren Ostens (wie in Anhang I bestimmt) sowie für Süd-
afrika auf Maßnahmen in den folgenden Kooperationsbereichen:

a) Förderung der Umsetzung von politischen Strategien, die auf
die Beseitigung der Armut und die Verwirklichung der Mil-
lenniums-Entwicklungsziele ausgerichtet sind;

Menschliche Entwicklung

b) Erfüllung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung mit beson-
derem Augenmerk auf die allgemeine Grundbildung und die
Gesundheit, insbesondere durch

Gesundheit

i) Ausweitung des Zugangs zu und der Versorgung mit
Gesundheitsdienstleistungen für Bevölkerungsgruppen
mit niedrigerem Einkommen und Randgruppen, ein-
schließlich Frauen und Kindern, Gruppenangehörigen, die
aus ethnischen, religiösen oder anderen Gründen diskri-
miniert werden, und behinderten Menschen mit besonde-
rem Schwerpunkt auf den einschlägigen Millenniums-
Entwicklungszielen, nämlich Verringerung der Kinder-
sterblichkeit, Verbesserung der Gesundheit von Müttern
und Kindern und der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit und der damit verbundenen Rechte gemäß
der Agenda von Kairo der Internationalen Konferenz für
Bevölkerung und Entwicklung (ICPD) sowie Bekämpfung
armutsbedingter Krankheiten, insbesondere HIV/AIDS,
Tuberkulose und Malaria;

ii) Stärkung der Gesundheitssysteme zur Vorbeugung gegen
Engpässe bei den Arbeitskräften im Gesundheitssektor;

iii) Ausweitung der Kapazitäten insbesondere in Bereichen
wie öffentliche Gesundheit sowie Forschung und Ent-
wicklung;

Bildung

iv) Vorrang bei der Grundbildung für eine hochwertige
Grundschulbildung mit anschließender beruflicher Bil-
dung und Verringerung der Ungleichheiten beim Zugang
zur Bildung; Förderung kostenloser Pflichtschulbildung
bis zum Alter von 15 Jahren, um Kinderarbeit in all ihren
Formen zu bekämpfen;

v) Bemühungen zur Verwirklichung der Grundschulbildung
für alle bis 2015 und zur Abschaffung der geschlechtsbe-
dingten Ungleichheiten in der Bildung;

vi) Förderung der beruflichen Bildung, der Hochschulbil-
dung, des lebensbegleitenden Lernens der kulturellen,
wissenschaftlichen und technischen Zusammenarbeit und
des akademischen und kulturellen Austauschs sowie För-
derung des gegenseitigen Verständnisses der Partnerländer
und -regionen und der Gemeinschaft;
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Sozialer Zusammenhalt und Beschäftigung

c) Förderung des sozialen Zusammenhalts als politischer Priori-
tät der Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und den
Partnerländern mit Schwerpunkt auf menschenwürdiger
Arbeit sowie der Sozial- und Steuerpolitik und gleichzeitiger
Bekämpfung von Armut, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und
Ausgrenzung von schutzbedürftigen Gruppen und Rand-
gruppen;

d) Bekämpfung aller Formen von gruppenspezifischen Diskrimi-
nierungen und Förderung und Schutz der Gleichstellung der
Geschlechter, der Rechte der indigenen Völker und der
Rechte des Kindes, einschließlich Unterstützung der Umset-
zung des Übereinkommens der VN über die Rechte des Kin-
des, und Maßnahmen zur Behandlung der Probleme von
Straßenkindern sowie von Kindern, die Arbeiten nachgehen,
die eine Gefahr darstellen und/oder die Vollzeit-Schulbildung
der Kinder behindern;

e) Stärkung des institutionellen Rahmens zur Förderung und
Erleichterung der Gründung von kleinen und mittleren
Unternehmen mit dem Ziel der Schaffung von Arbeitsplät-
zen;

Staatsführung, Demokratie, Menschenrechte und Unterstützung
institutioneller Reformen

f) Förderung und Schutz der Grundfreiheiten und der Men-
schenrechte, Stärkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit,
des Zugangs zur Justiz und einer verantwortungsvollen
Staatsführung einschließlich Maßnahmen zur Bekämpfung
von Korruption, u. a. durch den Aufbau von Kapazitäten und
die Stärkung des institutionellen und rechtlichen Rahmens,
insbesondere in den Bereichen der innerstaatlichen Verwal-
tung, der Gestaltung und Durchführung politischer Maßnah-
men und der Verwaltung öffentlicher Finanzen und nationa-
ler Ressourcen auf transparente Weise;

g) Unterstützung einer aktiven Zivilgesellschaft, einschließlich
Organisationen der Zivilgesellschaft, die in Armut lebende
Menschen vertreten, sowie Förderung des Bürgerdialogs, der
Partizipation und der Versöhnung sowie des Aufbaus von
Institutionen;

h) Förderung der Zusammenarbeit und politischer Reformen in
den Bereichen Sicherheit und Justiz, insbesondere was Asyl
und Migration und die Bekämpfung des Drogenhandels und
anderer Formen illegalen Handels, nicht zuletzt auch des
Menschenhandels, sowie von Korruption und Geldwäsche
anbelangt;

i) Förderung der Zusammenarbeit mit den Partnerländern und
politischer Reformen im Bereich von Migration und Asyl
und Förderung von Initiativen zum Aufbau von Kapazitäten,
um sicherzustellen, dass eine entwicklungsfreundliche Migra-
tionspolitik konzipiert und umgesetzt wird, die sich mit den
Ursachen der Migration auseinandersetzt;

j) Förderung eines wirksamen Multilateralismus, insbesondere
durch die Beachtung und die wirksame Umsetzung des Völ-
kerrechts und multilateraler Übereinkommen im Bereich der
Entwicklung;

Handel und regionale Integration

k) Unterstützung der Partnerländer und -regionen in den Berei-
chen Handel, Investitionen und regionale Integration, ein-
schließlich technischer Hilfe und des Aufbaus von Kapazitä-
ten, um eine solide Handelspolitik konzipieren und umset-
zen zu können, Förderung eines wirtschaftsfreundlicheren
Umfelds, einer soliden Wirtschafts- und Finanzpolitik und
einer Entwicklung des Privatsektors, damit die Partnerländer
und -regionen von ihrer Integration in die Weltwirtschaft
profitieren können und soziale Gerechtigkeit und ein
Wachstum, das den Armen zugute kommt, gefördert wer-
den;

l) Unterstützung des Beitritts zur Welthandelsorganisation
(WTO) und Durchführung der WTO-Übereinkommen durch
technische Hilfe und den Aufbau von Kapazitäten, insbeson-
dere die Umsetzung des Übereinkommens über handelsbe-
zogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-
Übereinkommen), vor allem im Bereich der öffentlichen
Gesundheit;

m) Unterstützung der wirtschaftlichen und handelsbezogenen
Zusammenarbeit und Stärkung der Investitionsbeziehungen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Partner-
ländern und -regionen, u. a. durch Maßnahmen zur Förde-
rung und Gewährleistung, dass private Akteure, einschließ-
lich Unternehmen auf lokaler und europäischer Ebene, zu
einer sozialverantwortlichen und nachhaltigen wirtschaftli-
chen Entwicklung, einschließlich der Einhaltung der Kernar-
beitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO),
beitragen, sowie durch Maßnahmen zur Förderung des loka-
len Aufbaus von Kapazitäten;

Umwelt und nachhaltige Entwicklung natürlicher Ressourcen

n) Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Umwelt-
schutz und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressour-
cen, einschließlich des Schutzes der biologischen Vielfalt und
der Wälder, wozu auch Maßnahmen zur Erhaltung und nach-
haltigen Bewirtschaftung von Wäldern unter aktiver Beteili-
gung der örtlichen Gemeinschaften und der vom Wald
abhängigen Bevölkerung gehören;

o) Unterstützung von Verbesserungen des städtischen Raums;

p) Förderung nachhaltiger Produktions- und Konsumgewohn-
heiten und sicherer und nachhaltiger Bewirtschaftung von
Chemikalien und Abfällen, unter Berücksichtigung ihrer Aus-
wirkungen auf die Gesundheit;

q) Gewährleistung der Einhaltung und Unterstützung der
Durchführung internationaler Umweltübereinkommen im
Einklang mit dem EU-Aktionsplan im Bereich Klimaänderun-
gen, wie zum Beispiel des Übereinkommens über die biologi-
sche Vielfalt, des Übereinkommens der VN zur Bekämpfung
der Wüstenbildung und des Rahmenübereinkommens der
VN über Klimaänderungen einschließlich ihrer Protokolle
und späteren Änderungen;

r) Aufbau von Kapazitäten zur Vorsorge für Notfälle und zur
Vorbeugung gegen Naturkatastrophen;
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Wasser und Energie

s) Unterstützung der nachhaltigen integrierten Bewirtschaftung
von Wasser mit besonderem Schwerpunkt auf dem Zugang
aller zur sicheren Trinkwasserversorgung und zur Kanalisa-
tion im Einklang mit den Millenniums-Entwicklungszielen
und auf der nachhaltigen und effizienten Nutzung der Was-
serressourcen, einschließlich für landwirtschaftliche und
industrielle Zwecke;

t) Förderung der umfassenderen Nutzung von nachhaltigen
Energietechnologien;

Infrastruktur, Kommunikation und Verkehr

u) Beitrag zur Entwicklung der wirtschaftlichen Infrastruktur,
einschließlich Unterstützung der regionalen Integration, und
Förderung der verstärkten Nutzung der Informations- und
Kommunikationstechnologien;

Ländliche Entwicklung, Raumplanung, Landwirtschaft und
Ernährungssicherheit

v) Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen
Raums, wozu auch die Förderung einer dezentralen Entwick-
lung und die Einräumung von mehr Gestaltungsmacht gehö-
ren, insbesondere mit dem Ziel der Gewährleistung der
Ernährungssicherheit;

Situationen nach Krisen und instabile Staaten

w) mittel- und langfristiger Wiederaufbau von Regionen und
Ländern, die Konflikte oder von Menschen verursachte Kata-
strophen oder Naturkatastrophen erlebt haben, einschließlich
Unterstützung für Maßnahmen zur Minenräumung, Demo-
bilisierung und Reintegration, wobei gemäß Artikel 2
Absatz 6 für eine Kontinuität zwischen Nothilfe, Wiederauf-
bau und Entwicklung, unter Berücksichtigung der Zuständig-
keiten der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, zu sorgen
ist;

x) Durchführung mittel- und langfristiger Aktivitäten, die auf
die Selbstversorgung und die Integration oder Wiedereinglie-
derung entwurzelter Menschen ausgerichtet sind; dabei ist
dafür Sorge zu tragen, dass ein integrierter und kohärenter
Ansatz verfolgt wird, der die Bereiche, humanitäre Hilfe,
Wiederaufbau, Hilfe für entwurzelte Menschen und Entwick-
lungszusammenarbeit abdeckt. Die Maßnahmen der Gemein-
schaft müssen den Übergang von der Notlage zu einer Ent-
wicklungssituation erleichtern und dabei die sozioökonomi-
sche Integration oder Wiedereingliederung der Betroffenen
unterstützen; ferner müssen sie die Schaffung oder Festigung
demokratischer Strukturen fördern und die Rolle der Bevöl-
kerung im Entwicklungsprozess stärken;

y) Unterstützung der Versorgung mit grundlegenden Dienstleis-
tungen und Aufbau von rechtmäßigen, wirksamen und
bestandsfähigen öffentlichen Einrichtungen in instabilen oder
zerfallenden Staaten;

z) Befassung mit den Herausforderungen, die die Entwicklung
sowohl für die Gemeinschaft als auch für ihre Partner mit
sich bringt, insbesondere Unterstützung eines sektorspezifi-
schen Dialogs und der Umsetzung bilateraler Abkommen

sowie Unterstützung im Rahmen anderer Tätigkeitsfelder, die
in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.

Artikel 6

Lateinamerika

Mit der Gemeinschaftshilfe für Lateinamerika werden Maßnah-
men unterstützt, die mit Artikel 5 und mit dem allgemeinen
Gegenstand und Anwendungsbereich, den Zielen und den allge-
meinen Grundsätzen dieser Verordnung im Einklang stehen.
Darüber hinaus muss folgenden Kooperationsbereichen, die der
besonderen Situation in Lateinamerika Rechnung tragen, Auf-
merksamkeit geschenkt werden:

a) Förderung des sozialen Zusammenhalts als einem gemeinsa-
men Ziel und einer vorrangigen politischen Aufgabenstellung
im Rahmen der Beziehungen der Gemeinschaft und Latein-
amerikas und dadurch Bekämpfung von Armut, Ungleichheit
und Ausgrenzung. Besondere Aufmerksamkeit müssen die
Sozial- und die Steuerpolitik, produktive Investitionen für
mehr und bessere Arbeitsplätze, politische Strategien zur
Bekämpfung von Diskriminierung und zur Bekämpfung der
Drogenproduktion, des Drogenkonsums und des Drogenhan-
dels sowie Verbesserungen der sozialen Grundversorgung,
insbesondere im Gesundheitswesen und in der Bildung,
erhalten;

b) Förderung einer stärkeren regionalen Integration, einschließ-
lich Unterstützung für die verschiedenen regionalen Integra-
tionsprozesse und für den Verbund von Netzinfrastrukturein-
richtungen, wobei sicherzustellen ist, dass diese Aktivitäten
diejenigen ergänzen, die von der Europäischen Investitions-
bank (EIB) und anderen Institutionen unterstützt werden;

c) Einsatz für die Stärkung einer verantwortungsvollen Staats-
führung und der öffentlichen Institutionen sowie für einen
verstärkten Schutz der Menschenrechte, einschließlich der
Rechte von Kindern und indigenen Völkern;

d) Unterstützung für die Schaffung eines gemeinsamen Raums
der Hochschulbildung der EU und Lateinamerikas;

e) Förderung der nachhaltigen Entwicklung unter all ihren
Aspekten, unter besonderer Beachtung des Schutzes der Wäl-
der und der biologischen Vielfalt.

Artikel 7

Asien

Mit der Gemeinschaftshilfe für Asien werden Maßnahmen unter-
stützt, die mit Artikel 5 und mit dem allgemeinen Gegenstand
und Anwendungsbereich, den Zielen und den allgemeinen
Grundsätzen dieser Verordnung im Einklang stehen. Darüber
hinaus muss folgenden Kooperationsbereichen, die der besonde-
ren Situation in Asien Rechnung tragen, Aufmerksamkeit
geschenkt werden:

a) Einsatz für die Verwirklichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele in den Bereichen Gesundheit, einschließlich HIV/
AIDS, und Bildung, u. a. durch einen politischen Dialog, der
auf die Reform dieser Sektoren ausgerichtet ist;
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b) Behandlung von Fragen der Staatsführung, insbesondere in
instabilen Staaten, um dazu beizutragen, dass rechtmäßige,
wirksame und bestandsfähige öffentliche Institutionen
geschaffen werden und eine aktive, organisierte Zivilgesell-
schaft entsteht, und um den Schutz der Menschenrechte, ein-
schließlich der Rechte von Kindern, zu stärken;

c) Einsatz für eine stärkere regionale Integration und Zusam-
menarbeit durch Unterstützung der verschiedenen regionalen
Integrationsprozesse und Dialoge;

d) Beitrag zur Bekämpfung von Epidemien und Zoonosen sowie
zur Sanierung einschlägig betroffener Sektoren;

e) Förderung der nachhaltigen Entwicklung unter all ihren
Aspekten, unter besonderer Beachtung des Schutzes der Wäl-
der und der biologischen Vielfalt;

f) Bekämpfung der Drogenproduktion, des Drogenkonsums
und des Drogenhandels sowie anderer Formen illegalen Han-
dels.

Artikel 8

Mittelasien

Mit der Gemeinschaftshilfe für Mittelasien werden Maßnahmen
unterstützt, die mit Artikel 5 und mit dem allgemeinen Gegen-
stand und Anwendungsbereich, den Zielen und den allgemeinen
Grundsätzen dieser Verordnung im Einklang stehen. Darüber
hinaus muss folgenden Kooperationsbereichen, die der besonde-
ren Situation in Mittelasien Rechnung tragen, Aufmerksamkeit
geschenkt werden:

a) Förderung von Verfassungsreformen und einer Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften an die der Gemein-
schaft, u. a. Stärkung der nationalen Institutionen und der
Stellen, die für die wirksame Umsetzung der Politik in den
Bereichen zuständig sind, die unter Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen fallen, wie Wahlgremien, Parla-
mente, Reform der öffentlichen Verwaltung und Verwaltung
der öffentlichen Gelder;

b) Förderung der Entwicklung einer Marktwirtschaft und der
Integration der Partnerländer in die WTO, wobei die sozialen
Aspekte des Übergangs berücksichtigt werden müssen;

c) Unterstützung eines effizienten Grenzschutzes und der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Förderung einer
nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Entwicklung in den Grenzregionen;

d) Bekämpfung der Drogenproduktion, des Drogenkonsums
und des Drogenhandels sowie anderer Formen illegalen Han-
dels;

e) Bekämpfung von HIV/AIDS;

f) Förderung der Zusammenarbeit, des Dialogs und der Integra-
tion auf regionaler Ebene, auch in Bezug auf diejenigen Län-
der, auf die die Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 und andere
Gemeinschaftsinstrumente Anwendung finden, insbesondere
Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Umwelt
(vor allem Wasser-, Abwasser- und Abfallbewirtschaftung),
Bildung, Energie und Verkehr, einschließlich der Sicherheit
der internationalen Energieversorgungs- und -transportvor-
gänge, sowie was Verbundeinrichtungen, die Netze und ihre
Betreiber, erneuerbare Energien und Energieeffizienz angeht.

Artikel 9

Naher und Mittlerer Osten

Mit der Gemeinschaftshilfe für den Nahen und Mittleren Osten
werden Maßnahmen unterstützt, die mit Artikel 5 und mit dem
allgemeinen Gegenstand und Anwendungsbereich, den Zielen
und den allgemeinen Grundsätzen dieser Verordnung im Ein-
klang stehen. Darüber hinaus muss folgenden Kooperationsbe-
reichen, die der besonderen Situation im Nahen und Mittleren
Osten Rechnung tragen, Aufmerksamkeit geschenkt werden:

a) Förderung des sozialen Zusammenhalts, um soziale Gerech-
tigkeit — insbesondere bei der Nutzung der nationalen Res-
sourcen — und politische Gleichstellung zu gewährleisten,
und zwar vor allem durch die Förderung der Menschen-
rechte, einschließlich der Gleichstellung der Geschlechter;

b) Förderung einer Diversifizierung der Wirtschaft, der Entwick-
lung einer Marktwirtschaft und der Integration der Partner-
länder in die WTO;

c) Förderung der Zusammenarbeit, des Dialogs und der Integra-
tion auf regionaler Ebene, auch in Bezug auf diejenigen Län-
der, auf die die Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 und andere
Gemeinschaftsinstrumente Anwendung finden, indem die
Integrationsbemühungen in der Region, z. B. zu den The-
menbereichen Wirtschaft, Energie, Verkehr und Flüchtlinge,
unterstützt werden;

d) Förderung des Abschlusses internationaler Abkommen und
der wirksamen Umsetzung des Völkerrechts, insbesondere
der Resolutionen der VN und multilateraler Übereinkommen;

e) Behandlung von Fragen der Staatsführung, insbesondere in
instabilen Staaten, um dazu beizutragen, dass rechtmäßige,
wirksame und bestandsfähige öffentliche Institutionen
geschaffen werden und eine aktive, organisierte Zivilgesell-
schaft entsteht, und um den Schutz der Menschenrechte, ein-
schließlich der Rechte von Kindern, zu stärken.
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Artikel 10

Südafrika

Mit der Gemeinschaftshilfe für Südafrika werden Maßnahmen
unterstützt, die mit Artikel 5 und mit dem allgemeinen Gegen-
stand und Anwendungsbereich, den Zielen und den allgemeinen
Grundsätzen dieser Verordnung im Einklang stehen. Darüber
hinaus muss folgenden Kooperationsbereichen, die der besonde-
ren Situation in Südafrika Rechnung tragen, Aufmerksamkeit
geschenkt werden:

a) Unterstützung der Bemühungen zur Konsolidierung einer
demokratischen Gesellschaft, der verantwortungsvollen
Staatsführung und des Rechtsstaates und Beitrag zur Stabili-
tät und Integration innerhalb der Region wie des gesamten
Kontinents;

b) Unterstützung der Anpassungsbemühungen, die in der
Region aufgrund der Schaffung von Freihandelszonen gemäß
dem Abkommen zwischen der Gemeinschaft und Südafrika
über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit (1) und dem
Abschluss anderer regionaler Vereinbarungen erforderlich
geworden sind;

c) Beitrag zur Bekämpfung von Armut, Ungleichheit und Aus-
grenzung, u. a. durch Eingehen auf die Grundbedürfnisse der
zuvor benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen;

d) Befassung mit der HIV/AIDS-Pandemie und ihrer Folgen für
die südafrikanische Gesellschaft.

Artikel 11

Thematische Programme

1. Die thematischen Programme sind den in den Artikeln 5
bis 10 genannten Programmen nachgeordnet; sie können einem
bestimmten Tätigkeits- oder Interessensgebiet gewidmet sein, das
für eine Reihe nicht nach geografischen Gesichtspunkten ausge-
wählter Partnerländer relevant ist, oder Kooperationsmaßnah-
men umfassen, die sich an mehrere Partnerregionen bzw. Grup-
pen von Partnerländern richten, oder internationale Maßnahmen
ohne spezifischen geografischen Schwerpunkt betreffen.

2. Entsprechend dem allgemeinen Gegenstand und Anwen-
dungsbereich, den Zielen und den allgemeinen Grundsätzen die-
ser Verordnung bieten die im Rahmen von thematischen Pro-
gramme getroffenen Maßnahmen einen Mehrwert gegenüber
den im Rahmen der geografischen Programme geförderten Maß-
nahmen, ergänzen diese und sind auf diese abgestimmt. Für
diese Maßnahmen gelten die folgenden Grundsätze:

a) Die politischen Ziele der Gemeinschaft können nicht ange-
messen oder wirksam mit Hilfe der geografischen Pro-
gramme erreicht werden und das thematische Programm
wird von einer oder über eine Mittlerorganisation, wie etwa
eine Nichtregierungsorganisation oder einen anderen nichts-
taatlichen Akteur, eine internationale Organisation oder
einen multilateralen Mechanismus, durchgeführt. Darunter
fallen abweichend von Artikel 24 in dem entsprechenden
thematischen Programm vorgesehene globale Initiativen, mit
denen die Millenniums-Entwicklungsziele, die nachhaltige
Entwicklung oder globale öffentliche Güter und Maßnahmen

in den Mitgliedstaaten und den beitretenden Staaten unter-
stützt werden;

und/oder

b) es muss sich um Maßnahmen folgender Art handeln:

— multiregionale und/oder Querschnittsmaßnahmen, ein-
schließlich Pilotprojekten und innovativen Strategien;

— Maßnahmen in Fällen, in denen keine Einigung mit der
(n) Partnerregierung(en) über die Maßnahme erzielt
wurde;

— Maßnahmen, die dem Zweck eines bestimmten themati-
schen Programms dienen, das einer politischen Priorität
der Gemeinschaft oder einer internationalen Verpflich-
tung der Gemeinschaft entspricht;

— gegebenenfalls Maßnahmen in Fällen, in denen es kein
geografisches Programm gibt oder dieses ausgesetzt
wurde.

Artikel 12

In die Menschen investieren

1. Im Rahmen des thematischen Programms „In die Men-
schen investieren“ sollen mit der Gemeinschaftshilfe Maßnah-
men gefördert werden, die direkte Auswirkungen auf den
Lebensstandard und das Wohlergehen der Menschen in dem
weiter unten definierten Sinne haben und schwerpunktmäßig
auf die ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder und die
am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen ausgerichtet
sind.

2. Damit das in Absatz 1 genannte Ziel erreicht wird,
erstreckt sich das Programm in Übereinstimmung mit Artikel 11
auf folgende Tätigkeitsbereiche:

a) Gute Gesundheit für alle:

i) Bekämpfung armutsbedingter Krankheiten unter Ausrich-
tung auf die im Europäischen Aktionsprogramm zur
Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose
genannten wichtigsten übertragbaren Krankheiten, insbe-
sondere:

— bessere Bezahlbarkeit wichtiger Arzneimittel und
Diagnoseverfahren für die drei Krankheiten im Ein-
klang mit dem TRIPS-Übereinkommen, wie in der
Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen
und die öffentliche Gesundheit präzisiert;

— Förderung öffentlicher und privater Investitionen in
die Erforschung und Entwicklung neuer Behandlungs-
methoden und neuer Arzneimittel, darunter insbe-
sondere Impfstoffe, Mikrobizide und innovative
Behandlungsmethoden;

— Unterstützung globaler Initiativen zur Bekämpfung
der wichtigsten übertragbaren Krankheiten im Rah-
men der Armutslinderung, einschließlich des Globa-
len Fonds zur Bekämpfung von HIV/AIDS, Tuberku-
lose und Malaria.
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ii) entsprechend den anlässlich der ICPD und der ICPD + 5
vereinbarten Grundsätzen Unterstützung von Maßnah-
men, mit denen die reproduktive und sexuelle Gesund-
heit in den Entwicklungsländern verbessert und das
Recht von Frauen, Männern und Jugendlichen auf eine
gute reproduktive und sexuelle Gesundheit gewährleistet
werden soll, sowie Bereitstellung von Finanzmitteln und
geeignetem Fachwissen, um einen ganzheitlichen Ansatz
in Bezug auf die reproduktive und sexuelle Gesundheit
und die damit verbundenen, im ICPD-Aktionsprogramm
festgeschriebenen Rechte, einschließlich des Rechts auf
eine risikofreie Mutterschaft und auf allgemeinen Zugang
zu einem umfassenden Spektrum sicherer und zuverlässi-
ger Fürsorge und Dienstleistungen, Versorgungsleistun-
gen, Kursen und Informationen im Bereich der reproduk-
tiven und sexuellen Gesundheit, einschließlich Informa-
tionen über die verschiedenen möglichen Methoden der
Familienplanung, sowie die Anerkennung der reprodukti-
ven und sexuellen Gesundheit und der damit verbunde-
nen, oben genannten Rechte zu fördern; hierunter fällt
auch die Unterstützung von:

— Maßnahmen zur Verringerung der Mortalität und
Morbidität von Müttern unter besonderer Berücksich-
tigung der am stärksten betroffenen Länder und
Bevölkerungsgruppen;

iii) Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu den ein-
schlägigen Leistungserbringern im Gesundheitsbereich,
Gesundheitsgütern, und -diensten durch die Unterstüt-
zung

— von Maßnahmen, um den Personalmangel im
Gesundheitswesen abzustellen;

— von Gesundheitsinformationssystemen, mit deren
Hilfe aufgeschlüsselte Leistungsdaten erhoben, gemes-
sen und ausgewertet werden können, um im Bereich
der Gesundheits- und Entwicklungspolitik bessere
Ergebnisse zu erzielen und die Nachhaltigkeit der Ver-
sorgungssysteme sicherzustellen;

— einer verbesserten Durchimpfung und Ausdehnung
des Impfschutzes sowie durch die Förderung der Ver-
fügbarkeit und des Zugangs zu bestehenden oder
neuen Impfstoffen;

— fairer Verfahren zur Finanzierung eines gleichberech-
tigten Zugangs zur Gesundheitsversorgung.

iv) fortgesetzte Anwendung eines Konzepts, das Prävention,
Behandlung und Betreuung gleichermaßen berücksichtigt
und bei dem die Prävention als eine wichtige Priorität
gilt, wobei anerkannt wird, dass ihre Wirksamkeit
zunimmt, wenn sie mit Behandlung und Betreuung ein-
hergeht.

b) Bildung, Wissen und Fähigkeiten:

i) besonderes Augenmerk auf die im Rahmen der Millen-
niums-Entwicklungsziele ergriffenen Maßnahmen, mit
denen bis zum Jahre 2015 das Ziel einer Grundschulbil-
dung für alle verwirklicht werden soll, und auf Maßnah-
men in Zusammenhang mit dem Aktionsrahmen von
Dakar in Bezug auf Bildung für alle;

ii) Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung sowie berufli-
che Bildung, um den Zugang zur Bildung für alle Kinder
und in zunehmendem Maße auch für Frauen und Män-
ner aller Altersstufen zu verbessern und damit Wissen,
Fähigkeiten und die Beschäftigungsfähigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu erhöhen und einen Beitrag zur aktiven
Bürgerschaft und zur Selbstverwirklichung während der
gesamten Lebensdauer zu leisten;

iii) Förderung einer hochwertigen Grundschulbildung, mit
besonderem Schwerpunkt auf dem Zugang von Mäd-
chen, Kindern in von Konflikten betroffenen Gebieten
und Kindern aus sozialen Randgruppen und schutzbe-
dürftigeren Gesellschaftsgruppen zu Bildungsprogram-
men; Förderung kostenloser Pflichtschulbildung bis zum
Alter von 15 Jahren, um Kinderarbeit in all ihren For-
men zu bekämpfen;

iv) Entwicklung von Methoden für die Messung der Ergeb-
nisse von Lernprozessen zur besseren Bewertung der
Qualität der Bildung, insbesondere in den Bereichen
Lesen und Schreiben, Rechnen und grundlegende
Lebenskompetenzen;

v) Förderung einer Harmonisierung und Angleichung der
Tätigkeiten der Geber zur Unterstützung einer obligatori-
schen, unentgeltlichen und hochwertigen Bildung für alle
durch internationale oder länderübergreifende Initiativen;

vi) Einsatz für eine alle Menschen einbeziehende Wissensge-
sellschaft und Beitrag zur Überbrückung der digitalen
Kluft und von Wissens- und Informationslücken;

vii) Verbesserung von Kenntnissen und Innovation durch
Wissenschaft und Technologie sowie Entwicklung von
und Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen
zur Verbesserung von sozioökonomischem Wachstum
und nachhaltiger Entwicklung im Zusammenhang mit
der internationalen Dimension der EU-Forschungspoli-
tik.

c) Gleichstellung der Geschlechter:

i) Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der
Rechte der Frauen, in Umsetzung der globalen Verpflich-
tungen, wie sie in der Aktionsplattform von Beijing und
dem Übereinkommen der VN zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau beschrieben sind; zu diesen
Tätigkeiten gehören:

— Unterstützung von Programmen, die zur Verwirkli-
chung der Ziele der Aktionsplattform von Beijing bei-
tragen, mit besonderem Augenmerk auf der Gleichstel-
lung der Geschlechter bei der Wahrnehmung von Lei-
tungsfunktionen und bei der Vertretung auf politischer
und sozialer Ebene sowie auf sonstige Maßnahmen zur
Stärkung der Rolle der Frau;

— Stärkung der institutionellen und operativen Kapazitä-
ten von wichtigen einschlägigen Akteuren, Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft sowie Frauenverbänden
und –netzen, die sich für die Gleichstellung und die
wirtschaftliche und soziale Gleichberechtigung einset-
zen, einschließlich Nord-Süd- und Süd-Süd-Netze und
Frauenlobbies;
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— Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der
begleitenden Überwachung und dem Aufbau statisti-
scher Kapazitäten durch Unterstützung der Gewinnung
und Verbreitung von nach Geschlechtern aufgeschlüs-
selten Daten und Indikatoren sowie von Daten und
Indikatoren für die Geschlechtergleichstellung;

— Eindämmung des Analphabetentums unter Erwachse-
nen, wobei der Alphabetisierung von Frauen besondere
Beachtung zu schenken ist;

— Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen.

d) Weitere Aspekte der menschlichen und sozialen Entwicklung:

i) Kultur:

— Förderung des interkulturellen Dialogs, der kulturel-
len Vielfalt und der Achtung der allen Kulturen in
gleichem Maße eigenen Würde;

— Förderung der internationalen Zusammenarbeit, um
der Kulturwirtschaft einen Anreiz zu geben, einen
Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Entwicklungs-
ländern zu leisten, und ihr Potenzial zur Bekämpfung
von Armut voll auszuschöpfen; dazu gehört auch die
Behandlung von Fragen wie Marktzugang und Rechte
des geistigen Eigentums;

— Förderung der Achtung vor den sozialen, kulturellen
und spirituellen Werten der indigenen Völker und
Minderheiten, um die Gleichbehandlung und soziale
Gerechtigkeit in multiethnischen Gesellschaften unter
Einhaltung der universellen Menschenrechte zu ver-
bessern, auf die jeder, darunter auch indigene Völker
und Angehörige von Minderheiten, Anspruch haben;

— Förderung von Kultur als Wirtschaftszweig mit gro-
ßen Entwicklungs- und Wachstumschancen.

ii) Beschäftigung und sozialer Zusammenhalt:

— Förderung eines integrierten sozialen und wirtschaft-
lichen Ansatzes, einschließlich der Förderung von
produktiver Beschäftigung, menschenwürdiger Arbeit
für alle, des sozialen Zusammenhalts, der Entwick-
lung der Humanressourcen sowie von Gerechtigkeit
und sozialer Sicherheit, Ermittlung von Beschäfti-
gungsproblemen und Verbesserung der Qualität der
Beschäftigung im informellen Sektor und Ermächti-
gung der Arbeitnehmerverbände im Einklang mit den
Grundsätzen der einschlägigen IAO-Übereinkommen
und der internationalen Verpflichtungen der Gemein-
schaft in diesen Bereichen;

— Förderung der Agenda „Menschenwürdige Arbeit für
alle“ als universelles Ziel, unter anderem durch glo-
bale und länderübergreifende Initiativen zur Durch-
setzung der international vereinbarten IAO-Kernar-
beitsnormen, durch Bewertung der Auswirkungen
des Handels unter dem Gesichtspunkt menschenwür-
diger Arbeitsbedingungen sowie durch nachhaltige
und angemessene Systeme, die eine faire Finanzierung
und ein wirksames Funktionieren der Sozialversiche-
rungssysteme — bei gleichzeitiger Ausdehnung des
Kreises der Anspruchsberechtigten — gewährleisten;

— Unterstützung von Initiativen zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und Anpassung an die Handelsli-
beralisierung, einschließlich einer Beschäftigungsdi-
mension bei der Entwicklungspolitik, um so zur Ver-
breitung der gesellschaftlichen Werte Europas beizu-
tragen;

— Beitrag zur Förderung der positiven sozialen Dimen-
sion der Globalisierung und zur Verbreitung der
Erfahrungen der EU.

iii) Kinder und Jugendliche:

— Bekämpfung aller Arten von Kinderarbeit, Kinderhan-
del und Gewalt gegen Kinder sowie Förderung von
politischen Konzepten, bei denen die besondere Ver-
letzlichkeit und das besondere Potenzial von Kindern
und Jugendlichen, der Schutz ihrer Rechte und Inte-
ressen, ihre Erziehung und Bildung, ihre Gesundheit
und ihre Existenzgrundlage berücksichtigt werden
und die bei der Partizipation der Betroffenen und
ihrer Befähigung zu aktiver Mitgestaltung ansetzen;

— stärkere Sensibilisierung der Entwicklungsländer für
die Ausarbeitung von politischen Konzepten, die Kin-
dern und Jugendlichen zugute kommen, und Stär-
kung der entsprechenden Kapazitäten dieser Länder;

— Einsatz für konkrete Strategien und Maßnahmen, mit
denen bestimmte Probleme und Herausforderungen,
die Kinder und Jugendliche betreffen, angegangen
werden, wobei bei allen einschlägigen Maßnahmen
deren ureigene Interessen zu berücksichtigen sind.
Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen sollte
gewährleistet sein;

— Nutzung der Position der Gemeinschaft als wichtigs-
ter Geber öffentlicher Entwicklungshilfe unter den
internationalen Institutionen, um multilaterale Geber
aufzufordern, Druck dahingehend auszuüben, dass
politische Strategien zur Beseitigung der schwerwie-
gendsten Formen von Kinderarbeit, insbesondere
gefährlicher Arbeiten, festgelegt werden, um die
erfolgreiche Abschaffung aller Formen von Kinderar-
beit voranzutreiben, Kinderhandel und Gewalt gegen
Kinder zu bekämpfen sowie die Rolle von Kindern
und Jugendlichen als Akteure für die Entwicklung zu
fördern.

Artikel 13

Umweltschutz und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher
Ressourcen, einschließlich Energie

1. Ziel des thematischen Programms im Bereich Umwelt-
schutz und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen,
einschließlich Wasser und Energie, ist es, das Erfordernis des
Umweltschutzes in die Entwicklungspolitik und andere externe
Politikbereiche der Gemeinschaft einzubeziehen und im Interesse
sowohl der Gemeinschaft als auch der Partnerländer und
-regionen einen Beitrag zur Förderung der Umwelt- und der
Energiepolitik der Gemeinschaft außerhalb der Gemeinschaft zu
leisten.
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2. Damit das in Absatz 1 genannte Ziel erreicht wird,
erstreckt sich das Programm in Übereinstimmung mit Artikel 11
auf folgende Tätigkeitsbereiche:

a) vorgeschaltete Unterstützung der Entwicklungsländer, um die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie das Millenniums-
Entwicklungsziel der ökologischen Nachhaltigkeit erreichen,
und zwar durch den Aufbau von Kapazitäten zur ökologi-
schen Integration in den Entwicklungsländern, Unterstützung
der Akteure der Zivilgesellschaft, der lokalen Behörden und
der Beratungsgremien, Umweltüberwachung und -bewertung,
Entwicklung innovativer Ansätze und Aufbau von Partner-
schaften zum Austausch von Erfahrungen und zur Stärkung
der Zusammenarbeit in diesen Bereichen mit wichtigen Län-
dern;

b) Förderung der Umsetzung von Initiativen der Gemeinschaft
und von Verpflichtungen, die die Gemeinschaft auf interna-
tionaler und regionaler Ebene eingegangen ist und/oder die
einen grenzübergreifenden Charakter haben, indem eine
nachhaltige Entwicklung u. a. durch Aktivitäten zur Behand-
lung folgender Themen unterstützt wird: aktuelle und künf-
tige Klimaschutzfragen, biologische Vielfalt, Wüstenbildung,
Wälder, Verarmung der Böden, illegaler Holzeinschlag und
verantwortungsvolle Forstverwaltung, Fischerei und Meeres-
ressourcen, Einhaltung von Umweltnormen (bei Erzeugnissen
und Herstellungsverfahren), umweltverträgliche Chemikalien-
und Abfallbewirtschaftung, Bekämpfung von Verschmutzung,
nachhaltige Produktion und nachhaltiger Verbrauch sowie
Migration aus Umweltgründen. Dazu zählen auch die Förde-
rung einer verantwortungsvollen Forstverwaltung und die
Bekämpfung illegalen Holzeinschlags, insbesondere im Rah-
men von FLEGT, und innovative Maßnahmen zur Erhaltung
und nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern unter aktiver
Beteiligung der örtlichen Gemeinschaften und der vom Wald
abhängigen Bevölkerung.

Im Hinblick auf Wasser zielt das thematische Programm auf
die Schaffung eines Rahmens für den langfristigen Schutz der
Wasserressourcen und die Förderung eines nachhaltigen Was-
serverbrauchs durch die Unterstützung der Koordinierung
der einschlägigen Politiken ab.

c) stärkere Berücksichtigung ökologischer Zielsetzungen durch
die Unterstützung einschlägiger methodischer Arbeiten, die
Verbesserung des ökologischen Fachwissens für politische
Arbeit, Integration und innovative Maßnahmen der Gemein-
schaft und die Förderung von Kohärenz;

d) Stärkung einer verantwortungsvollen Umweltpolitik und
Unterstützung bei der Entwicklung internationaler Politiken
durch Streben nach Kohärenz zwischen der Umweltpolitik
und den anderen Säulen des internationalen politischen Han-
delns für eine nachhaltige Entwicklung und durch Unterstüt-
zung der regionalen und internationalen Umweltüberwa-
chung und -bewertung, zusätzliche Unterstützung der Sekre-
tariate der multilateralen Umweltübereinkommen, Förderung
der tatsächlichen Einhaltung der multilateralen Umweltüber-
einkommen und von Maßnahmen zu ihrer Durchsetzung —
u. a. durch den Aufbau entsprechender Kapazitäten –, Unter-
stützung internationaler Organisationen und Prozesse, der

Zivilgesellschaft und politischer Thinktanks sowie Erhöhung
der Effizienz internationaler Verhandlungen;

e) Förderung nachhaltiger Energieoptionen in den Partnerlän-
dern und -regionen durch die Einbeziehung der nachhaltigen
Energienutzung in die Entwicklungspläne und -strategien, die
Bereitstellung von institutioneller Unterstützung und techni-
scher Hilfe, die Schaffung eines günstigen rechtlichen und
politischen Umfelds, um im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien neue Unternehmen und Investoren anzuziehen, größere
Rolle der Energie als Instrument zur Schaffung von Einkom-
men für Arme, die Förderung innovativer Finanzierungskon-
zepte und die Förderung der regionalen Zusammenarbeit
zwischen Regierungen, nichtstaatlichen Organisationen und
dem Privatsektor in den genannten Bereichen. Besonders
gefördert wird im Rahmen der strategischen Maßnahmen der
Gemeinschaft die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, die
Erhöhung der Energieeffizienz und die Entwicklung eines
geeigneten Regelwerks für den Energiebereich in den betreff-
enden Ländern und Regionen sowie der Ersatz besonders
schädlicher Energieträger durch weniger schädliche.

Artikel 14

Nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im Entwick-
lungsprozess

1. Ziel des thematischen Programms „Nichtstaatliche Akteure
und lokale Behörden im Entwicklungsprozess“ ist es, Initiativen
zu kofinanzieren, die von Organisationen der Zivilgesellschaft
und von lokalen Behörden aus der Gemeinschaft und den Part-
nerländern im Entwicklungsbereich vorgeschlagen und/oder
durchgeführt werden. Mindestens 85 % der im Rahmen dieses
thematischen Programms vorgesehenen Finanzmittel sind
nichtstaatlichen Akteuren vorbehalten. Das Programm muss im
Einklang mit dem Ziel dieser Verordnung durchgeführt werden
und muss die Fähigkeit nichtstaatlicher Akteure und lokaler
Behörden zur Beteiligung am politischen Gestaltungsprozess
stärken; dabei muss auf Folgendes geachtet werden:

a) Förderung einer integrativen und selbstbestimmten Gesell-
schaft, um

i) Bevölkerungsgruppen zu nutzen, die keinen Zugang zu
den allgemeinen Dienstleistungen und Ressourcen haben
und vom politischen Gestaltungsprozess ausgeschlossen
sind,

ii) die Kapazitäten der Organisationen der Zivilgesellschaft
und der lokalen Behörden in den Partnerländern zu stär-
ken, damit sie sich besser an der Konzipierung und
Umsetzung von Strategien zur Verringerung der Armut
und zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung beteiligen
können,

iii) die Interaktion zwischen staatlichen und nichtstaatlichen
Akteuren in verschiedenen Zusammenhängen zu erleich-
tern und darauf hinzuwirken, dass die Rolle der lokalen
Behörden im Rahmen des Dezentralisierungsprozesses
gestärkt wird.
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b) verstärkte Sensibilisierung der europäischen Bürger für Ent-
wicklungsfragen und Mobilisierung der Öffentlichkeit in der
Gemeinschaft und den beitretenden Ländern, damit sie Stra-
tegien zur Verringerung von Armut und zur Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung in den Partnerländern sowie
gerechtere Beziehungen zwischen entwickelten Ländern und
Entwicklungsländern aktiv unterstützt, und Stärkung der ent-
sprechenden Rolle der Zivilgesellschaft und der lokalen
Behörden;

c) Förderung einer effizienteren Zusammenarbeit, von Syner-
gieeffekten und eines strukturierten Dialogs zwischen den
Netzwerken der Zivilgesellschaft und den Zusammenschlüs-
sen lokaler Behörden, innerhalb ihrer Organisationen und
mit den Organen der Gemeinschaft.

2. Damit das in Absatz 1 genannte Ziel erreicht wird,
erstreckt sich das Programm in Übereinstimmung mit Artikel 11
auf folgende Tätigkeitsbereiche:

a) Maßnahmen in Entwicklungsländern und -regionen, durch
die

i) partizipatorische Entwicklungen und Prozesse und die
Einbeziehung aller Akteure, vor allem von besonders
schutzbedürftigen Gruppen und von Randgruppen,
gestärkt werden,

ii) Prozesse zum Ausbau der Kapazitäten der einschlägigen
Akteure auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene
unterstützt werden,

iii) Prozesse, die dem gegenseitigen Verständnis dienen,
gefördert werden,

iv) ein aktives Engagement der Bürger im Rahmen von Ent-
wicklungsprozessen erleichtert und die Handlungsfähig-
keit der Bürger gestärkt wird.

b) Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Entwicklungsfragen
und Förderung der entwicklungspolitischen Bildung in der
Europäischen Union und den beitretenden Ländern, um die
Entwicklungspolitik in Europa gesellschaftlich zu verankern,
die Öffentlichkeit in der Europäischen Union und den beitre-
tenden Ländern stärker für Maßnahmen zur Bekämpfung der
Armut und für gerechtere Beziehungen zwischen den entwi-
ckelten Ländern und den Entwicklungsländern zu mobilisie-
ren, in der Europäischen Union ein größeres Bewusstsein für
die Fragen und Schwierigkeiten zu schaffen, denen die Ent-
wicklungsländer und ihre Bevölkerung sich gegenübersehen,
und die soziale Dimension der Globalisierung zu fördern;

c) Abstimmung und Kommunikation zwischen den Netzwerken
der Zivilgesellschaft und der lokalen Behörden, innerhalb
ihrer Organisationen und zwischen verschiedenen Arten von
Interessierten, die sich aktiv an der europäischen und der
weltweiten öffentlichen Diskussion über Entwicklungsfragen
beteiligen.

3. Die Unterstützung der lokalen Behörden in den Partner-
ländern erfolgt normalerweise im Rahmen der Länderstrategie-
papiere, es sei denn, diese Papiere bieten keine ausreichende
Hilfe, wie dies insbesondere bei schwierigen Partnerschaften,

instabilen Staaten und Situationen im Anschluss an Konflikte
der Fall sein kann.

Bei der Berechnung der gemeinschaftlichen Kofinanzierung zur
Unterstützung der lokalen Behörden und ihrer Zusammen-
schlüsse wird berücksichtigt, inwieweit diese Behörden einen
Beitrag zur Finanzierung leisten können.

Artikel 15

Ernährungssicherheit

1. Ziel des thematischen Programms zur Ernährungssicher-
heit ist es, die Ernährungssicherheit für die ärmsten und schutz-
bedürftigsten Menschen zu verbessern und durch eine Reihe
von Maßnahmen, mit denen für Gesamtkohärenz, Komplemen-
tarität und Kontinuität des gemeinschaftlichen Handels — auch
beim Übergang von der Not- zur Entwicklungshilfe — gesorgt
wird, zur Erreichung des Armut und Hunger betreffenden Mil-
lenniums-Entwicklungsziels beizutragen.

2. Damit das in Absatz 1 genannte Ziel erreicht wird,
erstreckt sich das Programm in Übereinstimmung mit Artikel 11
auf folgende Tätigkeitsbereiche:

a) Beitrag zur Bereitstellung internationaler öffentlicher Güter,
insbesondere auf die Bedürfnisse der Armen ausgerichtete
Forschungstätigkeiten und technologische Innovation, Auf-
bau von Kapazitäten, wissenschaftliche und technische
Zusammenarbeit innerhalb des Südens und zwischen Süden
und Norden sowie Partnerschaften;

b) Förderung von globalen, kontinentalen und regionalen Pro-
grammen, mit denen vor allem

i) Informations- und Frühwarnsysteme für Ernährungssi-
cherheit unterstützt werden,

ii) die Ernährungssicherheit in bestimmten Bereichen wie
der Landwirtschaft unterstützt wird, was auch Fragen wie
Konzipierung von regionalen agrarpolitischen Strategien,
Zugang zu Land, Handel mit landwirtschaftlichen Gütern
und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen ein-
schließt,

iii) kurz-, mittel- und langfristig die nationalen Strategien
zur Ernährungssicherheit und zur Verringerung der
Armut gefördert, gestärkt und ergänzt werden und

iv) ein Netzwerk von politischen Experten und nichtstaatli-
chen Akteuren unterstützt wird, um die globale Ernäh-
rungssicherheitsagenda voranzubringen.

c) Eintreten für und Voranbringen der Ernährungssicherheitsa-
genda. Die Gemeinschaft wird die wichtigsten Ernährungssi-
cherheitsfragen weiterhin auf internationaler Ebene zur Spra-
che bringen und für die Harmonisierung, Kohärenz und
Annäherung der politischen Strategien und der Modalitäten
der Hilfeleistung der Entwicklungspartner und Geber eintre-
ten. Insbesondere sollte die Rolle der Zivilgesellschaft in
Ernährungssicherheitsfragen gestärkt werden;
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d) Hilfsmaßnahmen bei Ernährungsunsicherheit in außerge-
wöhnlichen Situationen im Falle von Ländern im Übergang
und in instabilen Staaten, wobei dem Programm eine zent-
rale Rolle bei der Verbindung von Nothilfe, Wiederaufbau
und Entwicklungshilfe zukommt. Mit dem thematischen Pro-
gramm soll Folgendes unterstützt werden:

i) Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung und zur Wieder-
erlangung der für die Ernährungssicherheit unabdingbaren
Produktionsmittel und sozialen Güter, um die wirtschaftli-
che Integration und den langfristigen Wiederaufbau zu
erleichtern; und

ii) Krisenprävention und -bewältigung, um die Krisenanfällig-
keit zu verringern und die Widerstandsfähigkeit der Men-
schen zu stärken;

e) Entwicklung von innovativen politischen Strategien und Kon-
zepten für die Ernährungssicherheit und Verbesserung der
Möglichkeiten für ihre Übernahme durch andere Länder und
für ihre Verbreitung unter den Ländern des Südens. Es kön-
nen Maßnahmen u. a. in den folgenden Bereichen ergriffen
werden: Landwirtschaft, einschließlich Bodenreform und
Bodenpolitik, nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen
Ressourcen und Zugang zu diesen, Ernährungssicherheit im
Zusammenhang mit der Entwicklung des ländlichen Raums
und der lokalen Entwicklung, einschließlich Infrastruktur,
Ernährung, Demographie und Arbeit, Migration, Gesundheit
und Bildung. Die Kohärenz und Komplementarität mit ande-
ren Gemeinschaftsprogrammen in diesen Bereichen ist sicher-
zustellen.

Artikel 16

Migrations- und Asylpolitik

1. Mit dem thematischen Programm zur Zusammenarbeit
mit Drittländern auf den Gebieten von Migration und Asyl sol-
len diese Länder bei ihren Bemühungen unterstützt werden, die
Migrationsströme unter all ihren Aspekten besser zu steuern.
Gegenstand des thematischen Programms ist vor allem die
Zuwanderung in die Gemeinschaft, es werden jedoch auch rele-
vante Migrationsströme zwischen den Ländern des Südens
berücksichtigt.

2. Damit das in Absatz 1 genannte Ziel erreicht wird,
erstreckt sich das Programm in Übereinstimmung mit Artikel 11
auf folgende Tätigkeitsbereiche:

a) Förderung der Wechselwirkungen zwischen Migration und
Entwicklung, insbesondere indem die Diasporagemeinschaf-
ten ermutigt werden, einen Beitrag zur Entwicklung in ihren
Herkunftsländern zu leisten, und indem größerer Nutzen aus
der Rückkehr von Migranten gezogen wird; Abmilderung der
Abwanderung Hochqualifizierter und Förderung einer kreis-
laufförmigen Mobilität gut ausgebildeter Migranten; Förde-
rung der Geldüberweisungen von Migranten in ihre Her-
kunftsländer; Förderung einer freiwilligen Rückkehr und der
Wiedereingliederung von Migranten und Aufbau von Kapazi-
täten zum Migrationsmanagement; Förderung der Bemühun-
gen zum Aufbau von Kapazitäten, um den Ländern bei der
Ausarbeitung einer der Entwicklung förderlichen Migrations-
politik und mit ihren Kapazitäten zur gemeinsamen Steue-
rung von Migrationsströmen zu helfen;

b) Förderung einer gut gesteuerten Arbeitsmigration, insbeson-
dere durch Informationen über die legale Migration und über
die Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten und den Aufenthalt dort; Verbreitung von
Informationen über die Möglichkeiten, die sich in den Mit-
gliedstaaten für Arbeitsmigranten bieten, über den einschlägi-
gen Bedarf der Mitgliedstaaten und über die Qualifikationen,
die potenzielle Zuwanderer aus Drittländern mitbringen soll-
ten; Unterstützung von Schulungen der Kandidaten für die
legale Migration vor der Ausreise und Einsatz für die Festle-
gung und Umsetzung eines Rechtsrahmens für Arbeitsmi-
granten in Drittländern;

c) Bekämpfung der illegalen Zuwanderung und Erleichterung
der Rückübernahme illegaler Zuwanderer, auch zwischen
Drittländern, und insbesondere Bekämpfung von Schleusung
und Menschenhandel; Maßnahmen zur Abschreckung vor
illegaler Zuwanderung und Sensibilisierung für die mit der
illegalen Zuwanderung verbundenen Risiken; Verbesserung
der Kapazitäten in den Bereichen Grenzkontrolle, Visum-
und Passverwaltung einschließlich der Dokumentensicherheit,
Einführung biometrischer Daten und Erkennung von
gefälschten Dokumenten; wirksame Umsetzung der mit der
Gemeinschaft geschlossenen Rückübernahmeabkommen und
der Verpflichtungen aufgrund internationaler Übereinkom-
men; Hilfe für Drittländer bei der Bewältigung der illegalen
Einwanderung und bei der Koordinierung ihrer einschlägigen
Strategien;

d) Schutz der Migranten, nicht zuletzt der besonders schutzbe-
dürftigen wie Frauen und Kinder, gegen Ausbeutung und
Ausgrenzung durch Maßnahmen wie die Ausarbeitung von
Rechtsvorschriften von Drittländern über die Migration; Ein-
satz für Integration und Nichtdiskriminierung sowie Maßnah-
men zum Schutz der Migranten vor Rassismus und Fremden-
feindlichkeit; Prävention und Bekämpfung von Schleusung
und Menschenhandel und jeder Form von Sklaverei;

e) Förderung von Asyl und internationalem Schutz, u. a. durch
regionale Schutzprogramme und insbesondere durch die
Stärkung der institutionellen Kapazitäten; Unterstützung der
Registrierung von Asylsuchenden und Flüchtlingen; Förde-
rung von internationalen Normen und Instrumenten für den
Schutz von Flüchtlingen; Unterstützung für die Verbesserung
der Aufnahmebedingungen und der lokalen Integration und
Einsatz für dauerhafte Lösungen.

Artikel 17

Staaten des AKP-Zuckerprotokolls

1. Die in Anhang III genannten Staaten des AKP-Zuckerpro-
tokolls, die von der Zuckerreform der Gemeinschaft betroffen
sind, profitieren von einem Programm von Begleitmaßnahmen.
Ziel der Gemeinschaftshilfe für diese Länder ist es, ihren Anpas-
sungsprozess zu unterstützen, da sie infolge der Reform der
gemeinsamen Marktorganisation für Zucker mit neuen Bedin-
gungen auf dem Zuckermarkt konfrontiert sind. Bei der
Gemeinschaftshilfe werden die Anpassungsstrategien der Länder
berücksichtigt und folgende Bereiche der Zusammenarbeit mit
besonderer Aufmerksamkeit behandelt:
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a) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Zucker- und Zucker-
rohrsektors, sofern es sich um einen nachhaltigen Prozess
handelt, wobei die Lage der verschiedenen Beteiligten in der
Kette zu berücksichtigen ist;

b) Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung in vom
Zucker abhängigen Gebieten;

c) Bewältigung der weiter reichenden Auswirkungen des Anpas-
sungsprozesses, die die Beschäftigung, die sozialen Dienstleis-
tungen, Bodennutzung und Umweltsanierung, Energie, For-
schung und Innovation sowie die gesamtwirtschaftliche Sta-
bilität betreffen können, aber nicht notwendigerweise auf
diese Bereiche beschränkt sind.

2. Die Kommission legt innerhalb der Grenzen des in
Anhang IV genannten Betrags die jeweiligen Höchstbeträge fest,
die den Staaten des Zuckerprotokolls für die Finanzierung der in
Absatz 1 genannten Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden;
dabei stützt sie sich auf die Bedürfnisse der einzelnen Länder,
insbesondere im Zusammenhang mit den Auswirkungen der
Reform des Zuckersektors und mit der Bedeutung des Zucker-
sektors für die Wirtschaft in den betreffenden Ländern. Die
Bemessung der Zuteilungskriterien erfolgt auf Grundlage der
Daten der Kampagnen vor 2004.

Weitere Vorgaben für die Aufteilung des Gesamtbetrags auf die
begünstigten Staaten werden durch die Kommission nach dem
in Artikel 35 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

TITEL III

PROGRAMMIERUNG UND ZUWEISUNG DER MITTEL

Artikel 18

Allgemeiner Rahmen für die Programmierung und Zuwei-
sung der Mittel

1. Bei geografischen Programmen arbeitet die Kommission
für jedes Partnerland und jede Partnerregion ein Strategiepapier
und ein Mehrjahresrichtprogramm im Sinne des Artikels 19 aus
und nimmt für jedes Partnerland und jede Partnerregion ein
jährliches Aktionsprogramm im Sinne des Artikels 22 an.

Bei thematischen Programmen arbeitet die Kommission themati-
sche Strategiepapiere im Sinne des Artikels 20 aus und nimmt
Aktionsprogramme im Sinne des Artikels 22 an.

Unter außergewöhnlichen Umständen kann die Hilfe der
Gemeinschaft nach Artikel 23 auch in Form von Sondermaß-
nahmen, die nicht in den Strategiepapieren und Mehrjahresricht-
programmen vorgesehen sind, geleistet werden.

2. Die Kommission legt innerhalb jedes einzelnen geografi-
schen Programms Mehrjahresrichtbeträge fest, wobei sie für die
Mittelzuweisung standardisierte, objektive und transparente Kri-
terien anwendet, die sich an der Bedürftigkeit und der Leistungs-
fähigkeit der betreffenden Partnerländer und -regionen orientie-
ren und neben den Besonderheiten der verschiedenen Pro-

gramme den spezifischen Schwierigkeiten von Ländern oder
Regionen Rechnung tragen, die Krisen oder Konflikte zu bewäl-
tigen haben oder häufig von Katastrophen heimgesucht werden.

Zu den Kriterien für die Bedürftigkeit zählen die Bevölkerungs-
zahl, das Pro-Kopf-Einkommen und das Ausmaß der Armut, die
Einkommensverteilung und der Stand der sozialen Entwicklung.
Kriterien für die Leistungsfähigkeit sind der politische, wirt-
schaftliche und soziale Fortschritt, die Fortschritte in Bezug auf
eine verantwortliche Staatsführung und die effiziente Nutzung
der Hilfe und insbesondere die Frage, wie ein Land knappe Res-
sourcen — bei seinen eigenen angefangen — für die Entwick-
lung einsetzt.

3. Die Kommission kann in diesen Mehrjahresrichtbetrag
eine spezifische Mittelzuweisung für den Ausbau der Zusam-
menarbeit zwischen den EU-Regionen in äußerster Randlage
und den benachbarten Partnerländern und -regionen einbezie-
hen.

Artikel 19

Geografische Strategiepapiere und Mehrjahresrichtpro-
gramme

1. Bei der Ausarbeitung und der Umsetzung der Strategiepa-
piere gelten folgende Grundsätze der Wirksamkeit der Hilfe:
nationale Eigenverantwortlichkeit, Partnerschaftlichkeit, Koordi-
nierung, Harmonisierung, Anpassung an die Systeme der Emp-
fängerländer oder -regionen und Ergebnisorientiertheit gemäß
Artikel 3 Absätze 5 bis 8.

2. Die Strategiepapiere erstrecken sich jeweils über einen
Zeitraum, der die Geltungsdauer dieser Verordnung nicht über-
schreitet, und sollen im Einklang mit dem allgemeinen Gegen-
stand und Anwendungsbereich, den Zielen, Grundsätzen und
Vorschriften zur Politikgestaltung dieser Verordnung sowie mit
Anhang IV einen kohärenten Rahmen für die Zusammenarbeit
zwischen der Gemeinschaft und dem Partnerland bzw. der Part-
nerregion bieten. Die Mehrjahresrichtprogramme werden auf
der Grundlage der Strategiepapiere erstellt.

Die Strategiepapiere werden einer Halbzeitüberprüfung bzw.
erforderlichenfalls auch Ad-hoc-Überprüfungen unterzogen, bei
denen gegebenenfalls die Grundsätze und Verfahren der mit den
Partnerländern und -regionen geschlossenen Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen Anwendung finden.

3. Die Strategiepapiere werden grundsätzlich auf der Grund-
lage eines Dialogs mit den Partnerländern und -regionen und
unter Beteiligung der Zivilgesellschaft und der regionalen und
lokalen Behörden der Partnerländer und -regionen erstellt, um
eine hinreichende eigenverantwortliche Mitwirkung der betroffe-
nen Länder und Regionen an diesem Prozess zu gewährleisten
und die Unterstützung nationaler Entwicklungsstrategien — vor
allem der Strategien zur Armutsbekämpfung — zu fördern.
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4. Für jedes Partnerland und jede Partnerregion werden auf
der Grundlage der Strategiepapiere Mehrjahresrichtprogramme
aufgestellt. Diese Programme werden wenn möglich mit den
Partnerländern und -regionen abgestimmt.

In den Mehrjahresrichtprogrammen sind die für eine Gemein-
schaftsfinanzierung ausgewählten prioritären Bereiche, die spezi-
fischen Ziele, die erwarteten Ergebnisse und die Leistungsindika-
toren festgelegt.

Ferner werden in den Programmen der Richtbetrag der Gesamt-
mittelzuweisung und die Richtbeträge der Mittelzuweisungen für
die einzelnen prioritären Bereiche aufgeschlüsselt, wobei gegebe-
nenfalls eine Spanne angegeben werden kann. Die Zuweisungen
müssen mit den in Anhang IV aufgeführten Richtbeträgen über-
einstimmen.

Die Mehrjahresrichtprogramme werden erforderlichenfalls unter
Berücksichtigung der Halbzeit- oder Ad-hoc-Überprüfungen der
Strategiepapiere angepasst.

Der Mehrjahresrichtbetrag kann im Anschluss an eine Überprü-
fung nach oben oder nach unten angepasst werden, insbeson-
dere wenn ein besonderer Bedarf vorliegt, wie etwa im
Anschluss an eine Krisensituation oder bei außergewöhnlichen
oder nicht ausreichenden Leistungen.

5. Unter bestimmten Umständen, wie etwa in Krisenfällen
oder im Anschluss an Konflikte, bei einer Bedrohung von
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten oder Grund-
freiheiten, kann im Rahmen eines besonderen Dringlichkeitsver-
fahrens eine Ad-hoc-Überprüfung der länder- oder regionalspe-
zifischen Kooperationsstrategie vorgenommen werden. Diese
Überprüfung kann zur Festlegung einer Länder- oder Regional-
strategie führen, die auf die Förderung des Übergangs zu lang-
fristigen Entwicklungs- und Kooperationsmaßnahmen abzielt.

6. Nach Artikel 2 Absatz 6 muss die Strategie gewährleisten,
dass die Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung und die
Maßnahmen, die im Rahmen von anderen Gemeinschaftsinstru-
menten, insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 und
der Verordnung (EG) Nr. 1257/96, gefördert werden können, in
einem kohärenten Verhältnis zueinander stehen und sich nicht
überschneiden. Sofern Partnerländer oder Gruppen von Partner-
ländern direkt von einer Krise betroffen sind oder unter den Fol-
gen einer Krise leiden, wird bei den Mehrjahresrichtprogrammen
besonderes Augenmerk auf die verstärkte Koordinierung zwi-
schen Hilfeleistungen, Wiederaufbau und Entwicklung gelegt,
um dazu beizutragen, dass der Übergang von der Soforthilfe-
zur Entwicklungsphase gewährleistet ist; ferner wird bei Ländern
und Regionen, die regelmäßig von Naturkatastrophen heimge-
sucht werden, besonderes Augenmerk auf den Katastrophen-
schutz und die Katastrophenvorsorge sowie auf die Bewältigung
der Folgen solcher Katastrophen gelegt.

7. Zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit kann die
Kommission bei der Annahme der jährlichen Aktionspro-
gramme im Sinne von Artikel 22 oder von Sondermaßnahmen
im Sinne von Artikel 23 für Maßnahmen der Zusammenarbeit
im Rahmen dieses Kapitels beschließen, dass mit in Anhang V
genannten Ländern durchgeführte Projekte oder Programme mit
regionalem oder grenzüberschreitendem Charakter nach Arti-

kel 2 Absatz 4 Unterabsatz 1 förderfähig sind. Entsprechende
Bestimmungen können in den im vorliegenden Artikel und in
Artikel 20 genannten Strategiepapieren und Mehrjahresrichtpro-
grammen vorgesehen werden.

8. Die Kommission und die Mitgliedstaaten konsultieren
einander sowie weitere Geber und entwicklungspolitische
Akteure, einschließlich Vertreter der Zivilgesellschaft und der
regionalen und lokalen Behörden, in einer frühen Phase des Pro-
grammierungsprozesses, um die Komplementarität ihrer Koope-
rationsmaßnahmen zu fördern.

Artikel 20

Strategiepapiere für thematische Programme

1. Die thematischen Strategiepapiere erstrecken sich jeweils
über einen Zeitraum, der die Geltungsdauer dieser Verordnung
nicht überschreitet. Sie geben Aufschluss über die Gemein-
schaftsstrategie für die jeweiligen Themenbereiche, die Prioritä-
ten der Gemeinschaft, die internationale Lage und die Maßnah-
men der wichtigsten Partner. Sie stehen im Einklang mit dem
allgemeinen Gegenstand und Anwendungsbereich, den Zielen,
Grundsätzen und Vorschriften zur Politikgestaltung dieser Ver-
ordnung sowie mit Anhang IV.

In den thematischen Strategiepapieren sind die für eine Gemein-
schaftsfinanzierung ausgewählten prioritären Bereiche, die spezi-
fischen Ziele, die erwarteten Ergebnisse und die Leistungsindika-
toren festgelegt.

Ferner werden in den thematischen Strategiepapieren der Richt-
betrag der Gesamtmittelzuweisung und die Richtbeträge der Mit-
telzuweisungen für die einzelnen prioritären Bereiche aufge-
schlüsselt, wobei gegebenenfalls eine Spanne angegeben werden
kann.

Die Strategiepapiere werden einer Halbzeitüberprüfung bzw.
erforderlichenfalls auch Ad-hoc-Überprüfungen unterzogen.

2. Die Kommission und die Mitgliedstaaten konsultieren
einander sowie weitere Geber und entwicklungspolitische
Akteure, einschließlich Vertreter der Zivilgesellschaft und lokale
Behörden, in einer frühen Phase des Programmierungsprozesses,
um die Komplementarität ihrer Kooperationsmaßnahmen zu
fördern.

3. Im Falle einer Beteiligung an globalen Initiativen werden
entsprechende Ressourcen und Aktionsschwerpunkte festgelegt.

Artikel 21

Annahme der geografischen Strategiepapiere und Mehrjah-
resrichtprogramme

Die Kommission nimmt die Strategiepapiere und Mehrjahres-
richtprogramme im Sinne der Artikel 19 und 20, deren Über-
prüfungen im Sinne des Artikels 19 Absatz 2 und des Arti-
kels 20 Absatz 1 sowie Begleitmaßnahmen im Sinne von Arti-
kel 17 nach dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten Verfahren
an.
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TITEL IV

DURCHFÜHRUNG

Artikel 22

Annahme der jährlichen Aktionsprogramme

1. Die Kommission nimmt auf der Grundlage der Strategiepa-
piere und Mehrjahresrichtprogramme im Sinne der Artikel 19
und 20 jährliche Aktionsprogramme an.

In Ausnahmefällen, beispielsweise wenn das entsprechende
Aktionsprogramm noch nicht angenommen wurde, kann die
Kommission auf der Grundlage der Strategiepapiere und Mehr-
jahresrichtprogramme im Sinne der Artikel 19 und 20 und
gemäß den für die jährlichen Aktionsprogramme geltenden
Bestimmungen und Modalitäten außerprogrammmäßige Maß-
nahmen beschließen.

2. In den jährlichen Aktionsprogrammen werden die Ziele,
die Interventionsbereiche, die erwarteten Ergebnisse, die Verwal-
tungsmodalitäten sowie der Gesamtbetrag der vorgesehenen För-
dermittel festgelegt. Sie enthalten eine Beschreibung der zu
finanzierenden Tätigkeiten, Angaben zur Höhe der jeweils vorge-
sehenen Beträge und den vorläufigen Durchführungszeitplan.
Die Ziele sind messbar und es werden zeitliche Kriterien für ihre
Erreichung angegeben.

3. Die jährlichen Aktionsprogramme werden von der Kom-
mission nach dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten Verfahren
festgelegt.

4. Bei umweltrelevanten Projekten, insbesondere bei neuen
Großinfrastrukturvorhaben, wird auf Projektebene eine entspre-
chende Umweltprüfung, einschließlich einer Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP), durchgeführt. Bei der Durchführung sektor-
spezifischer Programme wird gegebenenfalls eine strategische
Umweltprüfung vorgenommen. Es wird dafür gesorgt, dass die
betreffenden Akteure an den Umweltprüfungen beteiligt werden
und die Öffentlichkeit zu deren Ergebnissen Zugang hat.

Artikel 23

Annahme von nicht in den Strategiepapieren und Mehrjah-
resrichtprogrammen vorgesehenen Sondermaßnahmen

1. Bei außerplanmäßigem und ausreichend begründetem
Bedarf oder unvorhergesehenen Ereignissen im Zusammenhang
mit Naturkatastrophen, Unruhen oder Krisen, für die keine
Finanzhilfe aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 oder
der Verordnung (EG) Nr. 1257/96 geleistet werden kann, nimmt
die Kommission nicht in den Strategiepapieren und Mehrjahres-
richtprogrammen vorgesehene Sondermaßnahmen (nachstehend
„Sondermaßnahmen“ genannt) an.

Die Sondermaßnahmen können auch der Finanzierung von
Aktionen dienen, die den Übergang von der Soforthilfe zu lang-
fristigen Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Aktionen zur

besseren Vorbereitung der Bevölkerung auf wiederkehrende Kri-
sensituationen, erleichtern.

2. In den Sondermaßnahmen werden die Ziele, die Interven-
tionsbereiche, die erwarteten Ergebnisse, die Verwaltungsmodali-
täten sowie der Gesamtbetrag der vorgesehenen Fördermittel
festgelegt. Sie enthalten eine Beschreibung der zu finanzierenden
Maßnahmen, Angaben zur Höhe der jeweils vorgesehenen
Beträge und den vorläufigen Durchführungszeitplan. Sie enthal-
ten ferner eine Definition der Art der Leistungsindikatoren, die
bei der Durchführung der Sondermaßnahmen zu überwachen
sind.

3. Übersteigt der Wert der Sondermaßnahmen 10 Mio. EUR,
so werden sie von der Kommission nach dem in Artikel 35
Absatz 2 genannten Verwaltungsverfahren angenommen. Bei
Sondermaßnahmen unter 10 Mio. EUR übermittelt die Kommis-
sion den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament die
Maßnahmen innerhalb eines Monat nach Beschlussfassung zur
Kenntnisnahme.

4. Bei Änderungen der Sondermaßnahmen wie technischen
Anpassungen, Verlängerungen der Durchführungsfrist, Mittelum-
schichtungen innerhalb des veranschlagten Budgets und Mittel-
aufstockungen oder -kürzungen um einen Betrag von weniger
als 20 % des ursprünglichen Budgets ist die Anwendung des in
Artikel 35 Absatz 2 genannten Verfahrens nicht erforderlich,
sofern diese Änderungen die im Kommissionsbeschluss festge-
legten ursprünglichen Ziele nicht berühren. Das Europäische Par-
lament und die Mitgliedstaaten werden binnen eines Monats von
derartigen technischen Anpassungen in Kenntnis gesetzt.

Artikel 24

Förderfähigkeit

1. Unbeschadet des Artikels 31 kommen für eine finanzielle
Förderung im Rahmen dieser Verordnung zur Durchführung der
jährlichen Aktionsprogramme im Sinne von Artikel 22 bzw.
von Sondermaßnahmen im Sinne von Artikel 23 insbesondere
in Betracht:

a) Partnerländer und -regionen und deren Organe;

b) dezentrale Gebietskörperschaften der Partnerländer wie
Gemeinden, Provinzen, Bezirke und Regionen;

c) gemeinsame Einrichtungen der Partnerländer und -regionen
und der Gemeinschaft;

d) internationale Organisationen, einschließlich regionaler Orga-
nisationen, Organisationen, Dienste und Missionen des VN-
Systems, internationaler und regionaler Finanzinstitutionen
und Entwicklungsbanken, sofern sie einen Beitrag zur Ver-
wirklichung der Ziele dieser Verordnung leisten;

e) die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft ausschließ-
lich im Rahmen der Durchführung von flankierenden Maß-
nahmen im Sinne des Artikels 26;

f) Ämter und Agenturen der Europäischen Union;
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g) folgende Einrichtungen und sonstige Stellen der Mitgliedstaa-
ten, der Partnerländer und -regionen sowie aller anderen
Drittstaaten, die die Regeln für den Zugang zur Außenhilfe
nach Artikel 31 erfüllen, sofern sie einen Beitrag zur Ver-
wirklichung der Ziele dieser Verordnung leisten:

i) öffentliche oder halböffentliche Einrichtungen, lokale
Behörden sowie deren Zusammenschlüsse oder Vertre-
tungen;

ii) Gesellschaften, Unternehmen und andere private Einrich-
tungen und Wirtschaftsbeteiligte;

iii) Finanzinstitutionen, die Privatinvestitionen in den Part-
nerländern und -regionen tätigen, fördern und finanzie-
ren;

iv) nichtstaatliche Akteure im Sinne von Absatz 2;

v) natürliche Personen.

2. Zu den unabhängig tätigen, der Rechenschaftspflicht
unterliegenden nichtstaatlichen gemeinnützigen Akteuren, die
nach dieser Verordnung finanzielle Unterstützung erhalten kön-
nen, zählen insbesondere Nichtregierungsorganisationen, Orga-
nisationen der indigenen Völker, Organisationen nationaler und/
oder ethnischer Minderheiten, lokale Berufsverbände und Bür-
gergruppen, Kooperativen, Gewerkschaften, Organisationen der
Wirtschafts- und Sozialakteure, Organisationen zur Bekämpfung
von Korruption und Betrug und zur Förderung verantwortungs-
voller Staatsführung, Bürgerrechtsorganisationen und Organisa-
tionen zur Bekämpfung der Diskriminierung, lokale Organisatio-
nen (einschließlich Netzwerke), die im Bereich der regionalen
dezentralen Zusammenarbeit und Integration tätig sind, Ver-
braucherverbände, Frauen- und Jugendorganisationen, Ausbil-
dungs-, Kultur-, Forschungs- und wissenschaftliche Organisatio-
nen, Hochschulen, Kirchen und religiöse Vereinigungen oder
Gemeinschaften, Medien sowie alle nichtstaatlichen Vereinigun-
gen und unabhängigen Stiftungen, einschließlich unabhängiger
politischer Stiftungen, die einen Beitrag zur Erreichung der Ziele
dieser Verordnung leisten können.

Artikel 25

Arten der finanziellen Förderung

1. Die finanzielle Förderung durch die Gemeinschaft kann in
folgender Form erfolgen:

a) Projekte und Programme;

b) Budgethilfen, sofern die Verwaltung der öffentlichen Finan-
zen im Partnerland hinreichend transparent, zuverlässig und
effizient ist und sofern eine genau definierte sektorbezogene
oder gesamtwirtschaftliche Politik besteht, die vom Partner-
land selbst festgelegt wurde und die von den wichtigsten
Gebern, gegebenenfalls einschließlich der internationalen
Finanzinstitutionen, positiv beurteilt wurde. Die Kommis-
sion verfolgt systematisch einen ergebnisorientierten und
auf Leistungsindikatoren gestützten Ansatz, dessen Konditio-
nalität sie präzise definiert und überwacht, und sie unter-
stützt die Bemühungen der Partnerländer um die Entwick-

lung parlamentarischer Kontroll- und Prüfkapazitäten und
die Verbesserung der Transparenz und des Zugangs der
Öffentlichkeit zu Informationen. Die Auszahlung der Bud-
gethilfe erfolgt unter der Bedingung, dass befriedigende Fort-
schritte bei der Verwirklichung der Ziele in Bezug auf Aus-
wirkungen und Ergebnisse zu verzeichnen sind;

c) sektorbezogene Hilfen;

d) in Ausnahmefällen sektorbezogene oder allgemeine Pro-
gramme zur Unterstützung von Einfuhren in Form von

i) sektorbezogenen Einfuhrprogrammen mit Sachleistun-
gen,

ii) sektorbezogenen Einfuhrprogrammen mit Bereitstellung
von Devisen zur Finanzierung sektorbezogener Einfuh-
ren oder

iii) allgemeinen Einfuhrprogrammen mit Bereitstellung von
Devisen zur Finanzierung allgemeiner Einfuhren, die eine
breite Produktpalette betreffen können;

e) Mittelzuweisungen für die EIB und andere Finanzinterme-
diäre, die zu den in Artikel 32 festgelegten Bedingungen auf
der Grundlage von Programmen der Kommission zur
Gewährung von Darlehen (insbesondere zur Förderung von
Investitionen im Privatsektor und zu dessen Entwicklung),
für Risikokapitalbeiträge (insbesondere in Form von nach-
rangigen oder bedingten Darlehen), für andere Formen zeit-
lich begrenzter Minderheitsbeteiligungen am Kapital von
Unternehmen sowie für Beiträge zu Garantiefonds eingesetzt
werden, insoweit das Finanzrisiko der Gemeinschaft auf
diese Mittel beschränkt ist;

f) Zinszuschüsse, insbesondere für Umweltdarlehen;

g) Entschuldung im Rahmen international vereinbarter Ent-
schuldungsprogramme;

h) Zuschüsse, die der Finanzierung von Aktionen der in Arti-
kel 24 Absatz 1 Buchstaben b, c, d und f sowie Buchstabe g
Ziffern i bis v genannten Akteure dienen;

i) Zuschüsse zu den Betriebskosten der in Artikel 24 Absatz 1
Buchstaben b, c, d und f sowie Buchstabe g Ziffern i, iii und
iv genannten Akteure;

j) Finanzhilfe für Programme zur Förderung von Partnerschaf-
ten zwischen öffentlichen Institutionen, lokalen Behörden,
innerstaatlichen öffentlichen oder im öffentlichen Auftrag
tätig werdenden privatrechtlichen Einrichtungen der Mit-
gliedstaaten und der Partnerländer und -regionen;

k) Beiträge zu internationalen Fonds, insbesondere zu Fonds,
die von internationalen und regionalen Organisationen ver-
waltet werden;

l) Beiträge zu nationalen Fonds, die von den Partnerländern
und -regionen zur Förderung gemeinsamer Kofinanzierun-
gen verschiedener Geber eingerichtet wurden, oder zu
Fonds, die von einem oder mehreren anderen Gebern zur
gemeinsamen Durchführung von Projekten eingerichtet wur-
den;
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m) Kapitalbeiträge für internationale Finanzinstitutionen und
regionale Entwicklungsbanken;

n) Bereitstellung von Humanressourcen und materiellen Res-
sourcen, die für die Verwaltung und wirksame Überwachung
der Projekte und Programme durch die Partnerländer und
-regionen erforderlich sind.

2. Steuern, Abgaben und Gebühren in den begünstigten Län-
dern sind von der Gemeinschaftshilfe ausgeschlossen.

Artikel 26

Flankierende Maßnahmen

1. Die finanzielle Förderung durch die Gemeinschaft kann
Kosten von Maßnahmen zur Vorbereitung, Überwachung, Kon-
trolle, Rechnungsprüfung und Bewertung abdecken, die für die
Durchführung dieser Verordnung und die Verwirklichung ihrer
Ziele unmittelbar erforderlich sind, z. B. Ausgaben für Studien,
Sitzungen, Maßnahmen zur Information, Sensibilisierung, Fort-
bildung und Veröffentlichung sowie Ausgaben für IT-Netze für
den Informationsaustausch und alle sonstigen Ausgaben für
administrative und technische Unterstützungsleistungen, die für
die Programmverwaltung erforderlich sind. Sie erstreckt sich
auch auf die Ausgaben in den Delegationen der Kommission für
die administrative Unterstützung bei der Verwaltung der auf-
grund dieser Verordnung finanzierten Maßnahmen.

2. Die flankierenden Maßnahmen müssen nicht notwendiger-
weise in die Mehrjahresrichtprogramme einbezogen sein, son-
dern können auch außerhalb der Strategiepapiere und der Mehr-
jahresrichtprogramme finanziert werden. Eine Finanzierung im
Rahmen der Mehrjahresrichtprogramme ist jedoch ebenfalls
möglich.

Die Kommission erlässt die nicht unter die Mehrjahresrichtpro-
gramme fallenden flankierenden Maßnahmen gemäß Artikel 23
Absätze 3 und 4.

Artikel 27

Kofinanzierung

1. Die geförderten Maßnahmen können Gegenstand einer
Kofinanzierung sein, für die insbesondere folgende Partner in
Betracht kommen:

a) die Mitgliedstaaten, ihre regionalen und lokalen Behörden
und insbesondere ihre öffentlichen und halböffentlichen Ein-
richtungen;

b) andere Geberländer und insbesondere deren öffentliche und
halböffentliche Einrichtungen;

c) internationale Organisationen, einschließlich regionaler Orga-
nisationen, und insbesondere internationale und regionale
Finanzinstitutionen;

d) Gesellschaften, Unternehmen und andere private Einrichtun-
gen und Wirtschaftsbeteiligte sowie sonstige nichtstaatliche
Akteure;

e) die begünstigten Partnerländer und -regionen.

2. Im Falle einer parallelen Kofinanzierung wird das Projekt
oder Programm in klar voneinander abgegrenzte Programm-
bzw. Projektbestandteile aufgegliedert, die jeweils von verschie-
denen Kofinanzierungspartnern finanziert werden, wobei
gewährleistet wird, dass stets erkennbar bleibt, für welchen
Zweck die jeweiligen Mittel verwendet wurden.

Bei der gemeinsamen Kofinanzierung werden die Gesamtkosten
eines Projekts oder Programms unter den Kofinanzierungspart-
nern aufgeteilt und alle Mittel zusammengelegt, so dass die Her-
kunft der Mittel für eine bestimmte, im Rahmen des Projekts
oder Programms durchgeführte Maßnahme nicht mehr feststell-
bar ist.

3. Im Falle einer gemeinsamen Kofinanzierung kann die
Kommission im Namen der in Absatz 1 Buchstaben a, b und c
genannten Akteure Mittel für die Durchführung gemeinsamer
Aktionen entgegennehmen und verwalten. Diese Mittel werden
entsprechend Artikel 18 der Verordnung (EG, Euratom)
Nr. 1605/2002 als zweckgebundene Einnahmen verwendet.

Artikel 28

Verwaltungsmodalitäten

1. Die im Rahmen der vorliegenden Verordnung finanzierten
Maßnahmen unterliegen den Bestimmungen der Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 1605/2002 und ihren etwaigen Änderungen.

2. Die Kommission kann bei Kofinanzierungen oder in ande-
ren ordnungsgemäß begründeten Fällen hoheitliche Aufgaben,
insbesondere Haushaltsvollzugsaufgaben, an die unter Artikel 54
Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/
2002 aufgeführten Einrichtungen übertragen.

3. Im Falle der dezentralen Verwaltung kann die Kommission
beschließen, auf die von dem Hilfe empfangenden Partnerland
bzw. der Hilfe empfangenden Partnerregion angewandten Ver-
fahren für die Vergabe von Aufträgen oder Zuschüssen zurück-
zugreifen, sofern sie sich zuvor davon überzeugt hat, dass diese
Verfahren den einschlägigen Kriterien der Verordnung (EG, Eura-
tom) Nr. 1605/2002 genügen, und folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:

— die Verfahren des Hilfe empfangenden Partnerlandes bzw.
der Hilfe empfangenden Partnerregion entsprechen den
Grundsätzen der Transparenz, der Verhältnismäßigkeit, der
Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung und schlie-
ßen Interessenkonflikte aus;

— das Hilfe empfangende Partnerland bzw. die Hilfe empfan-
gende Partnerregion verpflichten sich dazu, regelmäßig zu
überprüfen, ob die aus dem Gesamthaushaltsplan der Euro-
päischen Union finanzierten Maßnahmen ordnungsgemäß
durchgeführt wurden, sowie geeignete Maßnahmen zur Ver-
hinderung von Unregelmäßigkeiten und Betrug zu ergreifen
und erforderlichenfalls gerichtliche Schritte einzuleiten, um
zu Unrecht gezahlte Beträge wiedereinzuziehen.
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Artikel 29

Mittelbindungen

1. Die Mittelbindungen erfolgen auf der Grundlage von
Beschlüssen der Kommission, die nach Artikel 22 Absatz 1,
Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 26 Absatz 1 gefasst werden.

2. Die finanzielle Förderung durch die Gemeinschaft kann
unter anderem folgende Rechtsformen annehmen:

— Finanzierungsvereinbarungen;

— Zuschussvereinbarungen;

— Beschaffungsaufträge;

— Arbeitsverträge.

Artikel 30

Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft

1. Alle auf der Grundlage der vorliegenden Verordnung
getroffenen Vereinbarungen müssen Bestimmungen zum Schutz
der finanziellen Interessen der Gemeinschaft enthalten, insbe-
sondere in Bezug auf Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption
und sonstige rechtswidrige Handlungen im Sinne der Verord-
nung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember
1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Europä-
ischen Gemeinschaften (1), der Verordnung (Euratom, EG)
Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die
Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission
zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten (2)
und der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersu-
chungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung
(OLAF) (3).

2. In den Vereinbarungen wird der Kommission und dem
Rechnungshof ausdrücklich die Befugnis eingeräumt, bei allen
Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die Gemeinschafts-
mittel erhalten haben, Rechnungsprüfungen durchzuführen, bei
denen es sich unter anderem um Rechnungsprüfungen anhand
von Unterlagen bzw. um Rechnungsprüfungen vor Ort handeln
kann. Ferner wird die Kommission in diesen Vereinbarungen
ausdrücklich zur Durchführung der in der Verordnung
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 vorgesehenen Kontrollen und Über-
prüfungen vor Ort ermächtigt.

3. In allen zur Durchführung der Hilfe geschlossenen Verträ-
gen wird gewährleistet, dass die Kommission und der Rech-
nungshof ihre Befugnisse nach Absatz 2 während der Ausfüh-
rung der Verträge und danach wahrnehmen können.

Artikel 31

Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen oder
von Zuschüssen und Anwendung der Ursprungsregeln

1. Die Teilnahme an den Verfahren zur Vergabe von Aufträ-
gen oder Zuschüssen, die auf der Grundlage dieser Verordnung
finanziert werden, steht allen natürlichen Personen offen, die
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemein-
schaft, eines von der Europäischen Gemeinschaft offiziell als
Bewerberland anerkannten Staates oder eines Mitgliedstaats des
Europäischen Wirtschaftsraums sind, sowie allen juristischen
Personen, die in einem dieser Länder ihren Sitz haben.

Die Teilnahme an den Verfahren zur Vergabe von Aufträgen
oder Zuschüssen, die aufgrund eines geografischen Programms
nach den Artikeln 5 bis 10 finanziert werden, steht allen natür-
lichen Personen offen, die Staatsangehörige eines nach Anhang I
förderfähigen Entwicklungslandes sind, sowie allen juristischen
Personen, die in einem solchen Land ihren Sitz haben.

Die Teilnahme an den Verfahren zur Vergabe von Aufträgen
oder Zuschüssen, die aufgrund eines thematischen Programms
nach den Artikeln 11 bis 16 oder des Programms nach Arti-
kel 17 finanziert werden, stehen neben allen natürlichen und
juristischen Personen, die aufgrund des thematischen Pro-
gramms oder des Programms nach Artikel 17 teilnahmeberech-
tigt sind, auch allen natürlichen Personen offen, die Staatsange-
hörige eines Entwicklungslands gemäß der Klassifikation des
OECD/DAC und gemäß Anhang II sind, sowie allen juristischen
Personen, die in einem solchen Land ihren Sitz haben. Die Kom-
mission veröffentlicht und aktualisiert Anhang II mittels regel-
mäßiger Überprüfungen der von dem OECD/DAC erstellten
Liste der Hilfeempfänger und informiert den Rat darüber.

2. Die Teilnahme an den Verfahren zur Vergabe von Aufträ-
gen oder Zuschüssen, die auf der Grundlage dieser Verordnung
finanziert werden, steht ferner allen natürlichen Personen, die
Staatsangehörige anderer als der in Absatz 1 genannten Länder
sind, sowie allen juristischen Personen, die dort ihren Sitz
haben, offen, sofern für diese Länder der Zugang zur Außenhilfe
auf der Grundlage der Gegenseitigkeit geregelt ist.

Zugang auf der Grundlage der Gegenseitigkeit wird gewährt,
sofern ein Land den Mitgliedstaaten und dem betreffenden Emp-
fängerland zu denselben Bedingungen Zugang gewährt.

Der Zugang auf der Grundlage der Gegenseitigkeit wird durch
einen spezifischen Beschluss geregelt, der ein bestimmtes Land
oder eine bestimmte Ländergruppe einer Region betrifft. Diese
Beschlüsse werden nach dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten
Verfahren gefasst und haben eine Geltungsdauer von mindestens
einem Jahr.
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Die Gewährung des Zugangs auf der Grundlage der Gegenseitig-
keit stützt sich auf einen Vergleich zwischen der Gemeinschaft
und anderen Gebern und erfolgt auf Ebene eines Sektors gemäß
den vom OECD/DAC festgelegten Kategorien oder auf Ebene
eines Landes, unabhängig davon, ob es sich um ein Geber- oder
ein Empfängerland handelt. Der Beschluss, einem Geberland
diese Gegenseitigkeit zu gewähren, beruht auf der Transparenz,
Kohärenz und Verhältnismäßigkeit der von diesem Geber bereit-
gestellten Hilfe, einschließlich ihrer qualitativen und quantitati-
ven Merkmale. Die Empfängerländer werden im Rahmen des in
diesem Absatz beschriebenen Verfahrens konsultiert.

In den am wenigsten entwickelten Ländern gemäß der Klassifi-
kation des OECD/DAC wird den Mitgliedsländern des OECD/
DAC der Zugang zur Außenhilfe der Gemeinschaft auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit automatisch erteilt.

3. Die Teilnahme an Verfahren zur Vergabe von Aufträgen
oder Zuschüssen, die durch ein Gemeinschaftsinstrument finan-
ziert werden, steht internationalen Organisationen offen.

4. Das vorstehend Genannte berührt nicht die Teilnahme
bestimmter Kategorien von Organisationen, die aufgrund ihrer
Art oder ihres Standorts in Bezug auf die Ziele der durchzuführ-
enden Maßnahme teilnahmeberechtigt sind.

5. Die Experten können jede beliebige Staatsangehörigkeit
haben. Dies gilt unbeschadet der qualitativen und finanziellen
Anforderungen, die in den Vergabevorschriften der Gemein-
schaft festgelegt sind.

6. Sämtliche Waren und Materialien, die auf der Grundlage
eines nach dieser Verordnung finanzierten Auftrags erworben
werden, müssen ihren Ursprung in der Gemeinschaft oder in
einem nach den Absätzen 1 und 2 in Betracht kommenden
Land haben. Für die Zwecke dieser Verordnung gilt die in den
einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften für Zollzwecke festge-
legte Definition des Ursprungsbegriffs.

7. In begründeten Fällen kann die Kommission die Teilnahme
natürlicher oder juristischer Personen aus Ländern, die traditio-
nell Wirtschafts- oder Handelsbeziehungen zu Nachbarländern
unterhalten oder geografisch mit ihnen verbunden sind, oder
aus sonstigen Drittländern und die Verwendung von Waren und
Materialien mit Ursprung in anderen Ländern genehmigen.

8. In begründeten Ausnahmefällen kann die Kommission die
Teilnahme von natürlichen Personen, die Staatsangehörige ande-
rer als der in den Absätzen 1 und 2 genannten Länder sind,
oder von juristischen Personen, die dort ihren Sitz haben, und
den Erwerb von Waren und Materialien mit Ursprung in ande-
ren als den in Absatz 6 genannten Ländern genehmigen.

Ausnahmen können gerechtfertigt sein, wenn Erzeugnisse und
Dienstleistungen auf den Märkten der betreffenden Länder nicht

erhältlich sind, wenn extreme Dringlichkeit besteht oder wenn
die Regeln über die Teilnahmeberechtigung die Verwirklichung
eines Projekts oder Programms oder einer Maßnahme unmög-
lich machen oder übermäßig erschweren würden.

9. Betrifft die finanzielle Förderung durch die Gemeinschaft
eine Maßnahme, die über eine internationale Organisation
durchgeführt wird, steht die Teilnahme an den entsprechenden
Auftragsvergabeverfahren allen natürlichen und juristischen Per-
sonen offen, die gemäß den Absätzen 1 und 2 oder gemäß den
Regeln der Organisation teilnahmeberechtigt sind, wobei die
Gleichbehandlung aller Geber gewährleistet wird. Dieselben
Regeln gelten für Waren, Materialien und Experten.

Betrifft die finanzielle Förderung durch die Gemeinschaft eine
Maßnahme, die mit einem Drittland kofinanziert wird — wobei
die in Absatz 2 definierte Gegenseitigkeit gegeben sein muss —
oder mit einer regionalen Organisation oder einem Mitgliedstaat,
so steht die Teilnahme an den entsprechenden Auftragsvergabe-
verfahren allen natürlichen oder juristischen Personen offen, die
gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 teilnahmeberechtigt sind, sowie
allen natürlichen oder juristischen Personen, die gemäß den Vor-
schriften des betreffenden Drittlandes, der betreffenden regiona-
len Organisation oder des betreffenden Mitgliedstaats teilnahme-
berechtigt sind. Dieselben Regeln gelten für Waren, Materialien
und Experten.

10. Für die Zwecke einer auf der Grundlage eines themati-
schen Programms nach Artikel 14 direkt über nichtstaatliche
Akteure geleiteten Hilfe gelten die Bestimmungen von Absatz 1
hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung nicht für die Auswahl
der Zuschussempfänger.

Die Empfänger der Zuschüsse befolgen die Bestimmungen dieses
Artikels, soweit die Erbringung der Hilfe die Vergabe von Aufträ-
gen erfordert.

11. Um die Beseitigung der Armut durch Förderung lokaler
Kapazitäten, Märkte und Käufe zu beschleunigen, wird beson-
dere Aufmerksamkeit auf lokale und regionale Auftragsvergabe
in Partnerländern gelegt.

Bieter, an die Aufträge vergeben werden, müssen international
anerkannte Kernarbeitsnormen einhalten, wie beispielsweise die
IAO-Kernarbeitsnormen und die IAO-Übereinkommen über die
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen,
die Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit, das Verbot der
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf und die Abschaf-
fung der Kinderarbeit.

Um den Entwicklungsländern den Zugang zur Gemeinschafts-
hilfe zu ermöglichen, ist jegliche als angemessen erachtete tech-
nische Unterstützung zu gewähren.
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Artikel 32

Der Europäischen Investitionsbank oder anderen Finanzin-
termediären zur Verfügung gestellte Mittel

1. Die Mittel nach Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e werden
von der EIB, anderen Finanzintermediären oder jeder anderen
Bank oder Organisation, die über die Kapazitäten für die Verwal-
tung dieser Mittel verfügt, verwaltet.

2. Die Kommission erlässt im Einzelfall Durchführungs-
bestimmungen zu Absatz 1, in denen die Risikoteilung, die Ver-
gütung des mit der Umsetzung betrauten Finanzintermediärs,
die Verwendung und Einziehung der aus den Mitteln erwirt-
schafteten Gewinne sowie der Abschluss der Maßnahme geregelt
werden.

Artikel 33

Bewertung

1. Die Kommission beobachtet und überprüft regelmäßig
ihre Programme und bewertet die Ergebnisse der Durchführung
der geografischen und thematischen Strategien und Programme,
die Sektorstrategien und die Wirksamkeit der Programmplanung
— gegebenenfalls mittels unabhängiger externer Bewertungen –,
um festzustellen, ob die Ziele erreicht wurden, und um Empfeh-
lungen zur Verbesserung künftiger Vorhaben erarbeiten zu kön-
nen. Vorschläge des Europäischen Parlaments oder des Rates für
unabhängige externe Bewertungen werden gebührend berück-
sichtigt. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Sozialsektor
und auf Fortschritte bei der Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele gelegt.

2. Die Kommission übermittelt die Bewertungsberichte dem
Europäischen Parlament und dem in Artikel 35 genannten Aus-
schuss zur Kenntnisnahme. Die Mitgliedstaaten können eine
Aussprache über bestimmte Bewertungen in dem in Artikel 35
Absatz 3 genannten Ausschuss fordern. Die Ergebnisse werden
bei der Programmgestaltung und der Mittelzuweisung berück-
sichtigt.

3. Die Kommission bezieht alle einschlägigen Beteiligten, ein-
schließlich der nichtstaatlichen Akteure und lokalen Behörden,
in die Bewertung der nach dieser Verordnung gewährten
Gemeinschaftshilfe ein.

TITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Jahresbericht

1. Die Kommission prüft, welche Fortschritte bei der Durch-
führung der auf der Grundlage dieser Verordnung ergriffenen
Maßnahmen erzielt wurden, und übermittelt dem Europäischen
Parlament und dem Rat jährlich einen Bericht über die Durch-
führung, die Ergebnisse und, soweit möglich, die wichtigsten
Folgen und Auswirkungen der Hilfe. Der Bericht wird ferner
dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem
Ausschuss der Regionen übermittelt.

2. Der Jahresbericht enthält Angaben zu den im Vorjahr
finanzierten Maßnahmen, den Ergebnissen von Überwachungs-
und Bewertungstätigkeiten, der Beteiligung der einschlägigen
Partner und der Ausführung des Haushaltsplans, aufgeschlüsselt
nach Mittelbindungen und Zahlungen und nach Ländern, Regio-
nen und Sektoren. Dabei erfolgt eine Beurteilung der Ergebnisse
der Hilfe unter möglichst weitgehender Anwendung konkreter
und messbarer Indikatoren, die eine Beurteilung der Rolle der
Hilfe bei der Erreichung der Ziele dieser Verordnung erlauben.
Besonderes Augenmerk wird auf den Sozialsektor und auf Fort-
schritte bei der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungs-
ziele gelegt.

Artikel 35

Ausschuss

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8. Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des
Beschlusses 1999/468/EG wird auf 30 Tage festgesetzt.

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

4. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

5. Ein Beobachter der EIB nimmt an den Beratungen des Aus-
schusses teil, wenn Fragen behandelt werden, die die Bank
betreffen.

Artikel 36

Einbeziehung nach dieser Verordnung nicht förderfähiger
Drittländer

Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 5 kann die Kommission zur
Gewährleistung der Kohärenz und Wirksamkeit der Gemein-
schaftshilfe bei der Annahme von Aktionsprogrammen im Sinne
des Artikels 22 oder von Sondermaßnahmen im Sinne des Arti-
kels 23 beschließen, dass Länder, Gebiete und Regionen, die für
eine Gemeinschaftshilfe im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 1085/2006 oder der Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 und
des EEF in Betracht kommen, durch Maßnahmen im Rahmen
dieser Verordnung gefördert werden können, wenn das geografi-
sche oder thematische Projekt bzw. Programm globalen, regio-
nalen oder grenzübergreifenden Charakter aufweist. Diese Finan-
zierungsmöglichkeit kann in den Strategiepapieren und Mehrjah-
resrichtprogrammen im Sinne der Artikel 19 und 20 vorgese-
hen werden. Die Bestimmungen des Artikels 10 über die Förder-
fähigkeit sowie die Bestimmungen des Artikels 31 über die Teil-
nahme an den Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Aufträ-
gen oder Zuschüssen und über die Anwendung der Ursprungs-
regeln sind entsprechend anzupassen, um eine Beteiligung der
betreffenden Länder, Gebiete und Regionen zu ermöglichen.
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Artikel 37

Aussetzung der Hilfe

Hält ein Partnerland die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Grund-
sätze nicht ein und führen die mit diesem Partnerland aufge-
nommenen Konsultationen nicht zu einem für beide Seiten
akzeptablen Ergebnis oder werden Konsultationen abgelehnt
oder liegt eine Notsituation vor, so kann der Rat unbeschadet
der Bestimmungen über die Aussetzung der Hilfe, die in den mit
Partnerländern und -regionen geschlossenen Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen vorgesehen sind, auf Vorschlag der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit geeignete Maßnahmen
hinsichtlich sämtlicher dem Partnerland nach dieser Verordnung
gewährten Hilfe ergreifen. Diese Maßnahmen können unter
anderem in der teilweisen oder vollständigen Aussetzung der
Hilfe bestehen.

Artikel 38

Finanzvorschriften

1. Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag für die
Durchführung dieser Verordnung beläuft sich für den Zeitraum
2007-2013 auf 16 897 Mio. EUR.

2. Die als Hinweis dienende Aufteilung der Finanzmittel auf
die einzelnen in den Artikeln 5 bis 10, 11 bis 16 und 17
genannten Programme ist in Anhang IV festgelegt. Diese Festle-
gung erfolgt für den Zeitraum 2007-2013.

3. Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde in
den Grenzen des mehrjährigen Finanzrahmens bewilligt.

4. Ein Richtbetrag von 465 Mio. EUR wurde in den Gesamt-
betrag für die thematischen Programme aufgenommen, aus dem
Maßnahmen finanziert werden sollen, die den Ländern des
Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments
zugutekommen.

Artikel 39

Aufhebungen

1. Folgende Verordnungen werden aufgehoben:

a) Verordnung (EG) Nr. 2110/2005 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Dezember 2005 über den
Zugang zur Außenhilfe der Gemeinschaft (1),

b) Verordnung (EG) Nr. 806/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21. April 2004 zur Förderung
der Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit (2),

c) Verordnung (EG) Nr. 491/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 10. März 2004 zur Einrichtung
eines Programms für die finanzielle und technische Hilfe für
Drittländer im Migrations- und Asylbereich (AENEAS) (3),

d) Verordnung (EG) Nr. 1568/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Juli 2003 über die Bekämp-
fung armutsbedingter Krankheiten (HIV/Aids, Tuberkulose
und Malaria) in Entwicklungsländern (4),

e) Verordnung (EG) Nr. 1567/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Juli 2003 über die Unterstüt-
zung von Strategien und Aktionen im Bereich der reproduk-
tiven und sexuellen Gesundheit und der damit verbundenen
Rechte in den Entwicklungsländern (5),

f) Verordnung (EG) Nr. 2130/2001 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. Oktober 2001 über Maßnah-
men im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgrup-
pen in den Entwicklungsländern Asiens und Lateinameri-
kas (6),

g) Verordnung (EG) Nr. 2494/2000 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. November 2000 über Maßnah-
men zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirt-
schaftung tropischer und anderer Wälder in Entwicklungs-
ländern (7),

h) Verordnung (EG) Nr. 2493/2000 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. November 2000 über Maßnah-
men zur Förderung der vollen Einbeziehung der Umwelt-
aspekte in den Entwicklungsprozess der Entwicklungs-
länder (8),

i) Verordnung (EG) Nr. 1726/2000 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. Juni 2000 über die Entwick-
lungszusammenarbeit mit Südafrika (9),

j) Verordnung (EG) Nr. 1659/98 des Rates vom 17. Juli 1998
über die dezentralisierte Zusammenarbeit (10),
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k) Verordnung (EG) Nr. 1658/98 des Rates vom 17. Juli 1998
über die Kofinanzierung von Maßnahmen mit in der Ent-
wicklungszusammenarbeit tätigen europäischen Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO) in den für die Entwicklungs-
länder wichtigen Bereichen (1),

l) Verordnung (EG) Nr. 1292/96 des Rates vom 27. Juni 1996
über die Nahrungsmittelhilfepolitik und -verwaltung sowie
über spezifische Maßnahmen zur Erhöhung der Ernährungs-
sicherheit (2),

m) Verordnung (EWG) Nr. 443/92 des Rates vom 25. Februar
1992 über die finanzielle und technische Hilfe zugunsten
der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie
über die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Län-
dern (3).

2. Die aufgehobenen Verordnungen gelten weiterhin für
Rechtsakte und Mittelbindungen zur Ausführung der Haushalts-
pläne der Jahre vor 2007. Verweisungen auf die aufgehobenen
Verordnungen gelten als Verweisungen auf die vorliegende Ver-
ordnung.

Artikel 40

Überprüfung der Verordnung

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und
dem Rat spätestens am 31. Dezember 2010 einen Bericht, in
dem die Durchführung dieser Verordnung während der ersten
drei Jahre bewertet wird, sowie gegebenenfalls einen Gesetzge-
bungsvorschlag zu den erforderlichen Änderungen, auch was die
als Hinweis dienende Aufteilung der Finanzmittel nach Anhang
IV betrifft.

Artikel 41

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2006

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
J. BORRELL FONTELLES

Im Namen des Rates

Der Präsident
J.-E. ENESTAM
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ANHANG I

NACH ARTIKEL 1 ABSATZ 1 FÖRDERFÄHIGE LÄNDER

Lateinamerika

1. Argentinien

2. Bolivien

3. Brasilien

4. Chile

5. Columbien

6. Costa Rica

7. Cuba

8. Ecuador

9. El Salvador

10. Guatemala

11. Honduras

12. Mexico

13. Nicaragua

14. Panama

15. Paraguay

16. Peru

17. Uruguay

18. Venezuela

Asien

19. Afghanistan

20. Bangladesch

21. Bhutan

22. Kambodscha

23. China

24. Indien

25. Indonesien

26. Demokratische Volksrepublik Korea

27. Laos

28. Malaysia

29. Malediven

30. Mongolei

31. Myanmar/Birma

32. Nepal

33. Pakistan

34. Philippinen

35. Sri Lanka

36. Thailand

37. Vietnam

Mittelasien

38. Kasachstan

39. Kirgisische Republik

40. Tadschikistan

41. Turkmenistan

42. Usbekistan
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Naher und Mittlerer Osten

43. Iran

44. Irak

45. Oman

46. Saudi-Arabien

47. Jemen

Südafrika

48. Südafrika
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ANHANG II

OECD/DAC-LISTE DER EMPFÄNGER ÖFFENTLICHER ENTWICKLUNGSHILFE

Gültig ab 2006 für die Berichtszeiträume 2005, 2006 und 2007

Am wenigsten entwickelte
Länder

Sonstige Länder mit niedrigem
Einkommen

(Pro-Kopf-BNE < 825 USD im
Jahr 2004)

Länder und Gebiete mit mittle-
rem Einkommen — untere Ein-

kommenskategorie
(Pro-Kopf-BNE 826-3 255 USD

im Jahr 2004)

Länder und Gebiete mit mittle-
rem Einkommen — obere Ein-

kommenskategorie
(Pro-Kopf-BNE 3 256-

10 065 USD im Jahr 2004)

Afghanistan
Angola
Bangladesch
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Kambodscha
Cap Verde
Zentralafrikanische Republik
Tschad
Komoren
Demokratische Republik
Congo
Dschibuti
Äquatorialguinea
Eritrea
Äthiopien
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Laos
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Malediven
Mali
Mauretanien
Mosambik
Myanmar
Nepal
Niger
Ruanda
Samoa
São Tomé und Príncipe
Senegal
Sierra Leone
Salomonen
Somalia
Sudan
Tansania
Timor-Leste (Osttimor)
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Jemen
Sambia

Kamerun
Republik Congo
Côte d'Ivoire
Ghana
Indien
Kenia
Demokratische Volksrepub-
lik Korea
Kirgisische Republik
Moldau
Mongolei
Nicaragua
Nigeria
Pakistan
Papua-Neuguinea
Tadschikistan
Usbekistan
Vietnam
Simbabwe

Albanien
Algerien
Armenien
Aserbaidschan
Belarus
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
China
Columbien
Cuba
Dominicanische Republik
Ecuador
Ägypten
El Salvador
Fidschi
Georgien
Guatemala
Guyana
Honduras
Indonesien
Iran
Irak
Jamaica
Jordanien
Kasachstan
Ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien
Marshallinseln
Föderierte Staaten von Mik-
ronesien
Marokko
Namibia
Niue
Palästinensische Gebiete
Paraguay
Peru
Philippinen
Serbien und Montenegro
Sri Lanka
Suriname
Swasiland
Syrien
Thailand
* Tokelau
Tonga
Tunesien
Turkmenistan
Ukraine
* Wallis und Futuna

* Anguilla
Antigua und Barbuda
Argentinien
Barbados
Belize
Botsuana
Chile
Cookinseln
Costa Rica
Kroatien
Dominica
Gabun
Grenada
Libanon
Libyen
Malaysia
Mauritius
* Mayotte
Mexico
* Montserrat
Nauru
Oman
Palau
Panama
Saudi-Arabien (1)
Seychellen
Südafrika
* St. Helena
St. Kitts und Nevis
St. Lucia
St. Vincent und die Grenadi-
nen
Trinidad und Tobago
Türkei
* Turks- und Caicosinseln
Uruguay
Venezuela

* Gebiet.
(1) Saudi-Arabien hat die Schwelle zu den Ländern mit hohem Einkommen im Jahr 2004 überschritten. Gemäß den Regeln des OECD/

DAC für die Überarbeitung dieser Liste wird das Land im Jahr 2008 in der Liste aufsteigen, sofern es den Status eines Landes mit
hohem Einkommen in den Jahren 2005 und 2006 beibehält. Die Netto-Einnahmen an öffentlicher Entwicklungshilfe aus Mitgliedslän-
dern des OECD/DAC betrugen 9,9 Mio. USD im Jahr 2003 und 9,0 Mio. USD (vorläufig) im Jahr 2004.
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ANHANG III

STAATEN DES AKP-ZUCKERPROTOKOLLS

1. Barbados

2. Belize

3. Guyana

4. Jamaica

5. St. Kitts und Nevis

6. Trinidad und Tobago

7. Fidschi

8. Republik Congo

9. Côte d'Ivoire

10. Kenia

11. Madagaskar

12. Malawi

13. Mauritius

14. Mosambik

15. Swasiland

16. Tansania

17. Sambia

18. Simbabwe
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ANHANG IV

ALS HINWEIS DIENENDE AUFTEILUNG DER FINANZMITTEL FÜR DEN ZEITRAUM 2007-2013 (IN
MIO. EUR)

Insgesamt 16 897

Geografische Programme: 10 057

Lateinamerika 2 690

Asien 5 187

Mittelasien 719

Naher und Mittlerer Osten 481

Südafrika 980

Thematische Programme: 5 596

In die Menschen investieren 1 060

Umweltschutz und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen 804

Nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im Entwicklungsprozess 1 639

Ernährungssicherheit 1 709

Migrations- und Asylpolitik 384

Staaten des AKP-Zuckerprotokolls 1 244
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ANHANG V

LÄNDER UND GEBIETE, DIE NICHT ZU DEN ENTWICKLUNGSLÄNDERN BZW. -GEBIETEN ZÄHLEN:

1. Australien

2. Bahrain

3. Brunei Darussalam

4. Canada

5. Chinesisch Taipeh

6. Hongkong

7. Japan

8. Korea

9. Macau

10. Neuseeland

11. Kuwait

12. Katar

13. Singapur

14. Vereinigte Arabische Emirate

15. Vereinigte Staaten von Amerika
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